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Dr. Sabine Reimer,  
Leiterin der Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit  
der BaFin

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

seit Anfang Oktober ist Dr. Frank 
Grund Exekutivdirektor der Versi-
cherungsaufsicht der BaFin. Im In-
terview ab Seite 16 erläutert er, wie 
er die ersten Wochen im Amt erlebt 
hat, wo er die größten Herausfor-
derungen der kommenden Monate 
sieht und inwiefern ihm die Erfah-
rungen aus der Privatwirtschaft zu-
gutekommen.

Der Beitrag ab Seite 31 erläutert 
 eines der wichtigsten Projekte der 
Europäischen Kommission im Be-
reich der Finanzmarktregulierung: 
die Kapitalmarktunion. Die Kommis-
sion hat einen Aktionsplan vorge-
legt, in dem sie insgesamt 33 Maß-
nahmen vorschlägt, die bis 2019 
schrittweise umgesetzt werden 
sollen. Ziel ist ein Binnenmarkt für 
Kapital mit tieferen und liquideren 
Märkten, einer größeren Vielfalt an 
Finanzierungsquellen für die Real-
wirtschaft und mehr grenzüber-
schreitender Risikoteilung.

Grenzüberschreitend tätig sind auch 
zahlreiche Versicherungsgruppen. 
Um sie adäquat zu beaufsichtigen, 
gibt es in der EU seit gut 16 Jahren 
Aufsichtskollegien. Sie setzen sich 

aus Mitarbeitern der zuständigen 
Aufsichtsbehörden zusammen. Der 
Beitrag ab Seite 36 beschreibt die 
Entwicklung der  Aufsichtskollegien, 
erläutert ihre Arbeitsweise und geht 
auf die Herausforderungen ein,  
die mit der verstärkten  Kooperation 
 unter dem neuen europäischen  
 Aufsichtsregime Solvency II einher-
gehen.

Ein weiteres Thema der Versiche-
rungsaufsicht, das für Verbraucher 
besonders relevant ist: Im März 
mussten die deutschen Versiche-
rungsunternehmen erstmals an 
die BaFin berichten, wie viele Be-
schwerden sie erhalten haben und 
wie sie damit umgegangen sind. Die 
BaFin prüft anhand der Berichte, ob 
die Versicherer über eine angemes-
sene und transparente Beschwerde- 
bearbeitung verfügen und diese 
entsprechend dokumentieren. Ers-
te Ergebnisse sind dem Beitrag ab 
 Seite 20 zu entnehmen.

Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen

Dr. Sabine Reimer
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Kurz & Aktuell
Kurzmeldungen zu nationalen und  

internationalen Neuerungen, 

Rundschreiben, Konsultationen  

und andere Veröffentlichungen

Zinszusatzreserve
Erleichterungen für Lebensversicherer

VA Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen nehmen 
die Belastungen für die Lebensversicherer im Hinblick 
auf den Aufbau der Zinszusatzreserve für den Neu-
bestand und die Dotierung der Zinsverstärkung der 
 Deckungsrückstellung für den Altbestand weiter zu.

Die BaFin nutzt daher die Spielräume auf unterge-
setzlicher Ebene aus, um den Lebensversicherern den 
Aufbau der Zinszusatzreserve sowie die Dotierung 
der Zinsverstärkung zu erleichtern: Bereits für das 
laufende Jahr räumt sie ihnen die Möglichkeit ein, bei 
der Berechnung Storno- und Kapitalwahlwahrschein-
lichkeiten realitätsnäher zu berücksichtigen.

Regeln für Alt- und Neubestand

Für den Altbestand müssen die Versicherer bei der 
BaFin eine Genehmigung entsprechender Änderun-
gen des Geschäftsplans beantragen.

Für den Neubestand hat der Verantwortliche Aktuar 
in seinem Erläuterungsbericht zu begründen, warum 
der gewählte Ansatz zur Ermittlung der Storno- und 
Kapitalwahlwahrscheinlichkeiten angemessen ist.

 
Da es sich um Rechnungsgrundlagen für die Kalku-
lation der Deckungsrückstellung handelt, haben die 
Lebensversicherer der BaFin zudem nach § 13d Nr. 6 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) unverzüglich an-
zuzeigen, welche Storno- und Kapitalwahlwahrschein-
lichkeiten sie im Neubestand verwenden. Der Anzeige 
haben sie die mathematischen Formeln, kalkulatori-
schen Herleitungen und statistischen Nachweise bei-
zufügen. Die BaFin bittet die Lebensversicherer, ihre 
Anzeigen in Form einer Sammelmitteilung für alle be-
troffenen Tarife einzureichen. n

Berichtswesen und Offen-
legungspflichten
BaFin veröffentlicht Merkblatt für Versicherer und 
 Pensionsfonds

VA Die BaFin hat ein Merkblatt mit Hinweisen zum 
Berichtswesen veröffentlicht. Es enthält Hinweise zu 
den bisher gültigen Regeln für die Berichterstattung 
(zweiter Abschnitt) sowie Ausführungen zur zukünf-
tigen Berichterstattung unter Solvency II (dritter 
Abschnitt). Letztere betreffen nur Unternehmen und 
Gruppen, die unter Solvency II fallen.
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Das Merkblatt regelt ausschließlich fachliche Aspekte  
zur Berichterstattung gegenüber der BaFin, zu den 
Veröffentlichungspflichten der Unternehmen und 
im Hinblick auf die Finanzstabilität.  Informationen 
zu technischen Aspekten des Solvency-II-Berichts-
wesens sind auf der Internetseite der BaFin zu 
 finden. n

Sanierung und Abwicklung
Abwicklungsmechanismusgesetz in Kraft

BA Am 6. November 2015 ist das Gesetz zur Anpas-
sung des nationalen Bankenabwicklungsrechts an 
den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus und die 
Europäischen Vorgaben zur Bankenabgabe (Abwick-
lungsmechanismusgesetz) in Kraft getreten. Es hat 
insbesondere Änderungen am Sanierungs- und Ab-
wicklungsgesetz zur Folge. 

Diese waren erforderlich, da zum 1. Januar 2016 die 
europäische Verordnung zum Einheitlichen Abwick-
lungsmechanismus (Single Supervisory  Mechanism – 
SRM) vollständig in Kraft tritt. Dann gilt das Sanie- 
rungs- und Abwicklungsgesetz nur noch für Wertpa-
pierfirmen, die der europäischen Eigenmittelverord-
nung CRR (Capital Requirements  Regulation) unter-
liegen. Auf alle anderen Institute findet es dann nur 
noch Anwendung, soweit es den Vorschriften der 
SRM-Verordnung nicht widerspricht.

Gesetzlicher Nachrang

Der Gesetzentwurf sieht außerdem einen gesetzli-
chen Nachrang für unstrukturierte und unbesicherte 
Inhaber-, Order- und Namensschuldverschreibungen 
sowie Schuldscheindarlehen für den Fall vor, dass 
ein CRR-Institut insolvent wird. Dies soll sicherstel-
len, dass das Instrument der Gläubigerbeteiligung 
effektiv angewandt wird.

Außerdem ermächtigt der Entwurf das Bundes- 
finanzministerium, die Mindestanforderungen an das 

Risikomangement (MaRisk) und an die Ausgestal-
tung von Sanierungsplänen (MaSan) in Verordnun-
gen zu fassen. n

Interbankenentgelte
Eckpunktepapier des BMF zu Zahlungen mit EC-Karte 
veröffentlicht

BA Die europäische Verordnung über Interbanken-
entgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge 
regelt unter anderem, dass die Interbankenentgelte 
bei Zahlungen mit Kreditkarte maximal 0,3 Prozent 
des Transaktionswerts und bei Zahlung mit Debit-
karte maximal 0,2 Prozent betragen dürfen. Auch 
das Electronic Cash Girocard System (EC-Karten-
zahlverfahren), bei dem der Kunde mit EC-Karte und 
PIN (aber ohne Unterschrift) bezahlt, fällt unter die-
se Regelung.

Ziel der Verordnung ist es, die Interbankenentgelte 
bei Kredit- und Debitkartenzahlungen in der EU zu 
vereinheitlichen und mehr Transparenz und Wett-
bewerb in diesem Sektor herzustellen. Der Bundes-
tag hat inzwischen ein Begleitgesetz zur Verordnung 
beschlossen, nach dem die BaFin überwachen soll, 
dass die Kredit- und Zahlungsinstitute die Verord-
nung einhalten.

Verwaltungspraxis der BaFin

Das Bundesfinanzministerium hat dazu nun ein 
 Eckpunktepapier erstellt, an dem sich die BaFin in 
ihrer Verwaltungspraxis orientieren wird. Für die 
 Zivilgerichte ist es aber nicht bindend. 

Linkempfehlung zum Thema
Das Abwicklungsmechanismusgesetz 
finden Sie unter: 
www.bgbl.de

Links zum Thema

Verordnung über Interbanken-
entgelte
www.eur-lex.europa.eu

Eckpunktepapier 
www.bafin.de » Daten & Dokumente 
» Meldungen Aufsicht
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http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/667/66779.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_interbankenentgelte_eckpunkte_bmf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1864.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=DE
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_interbankenentgelte_eckpunkte_bmf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_interbankenentgelte_eckpunkte_bmf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Demnach ist das von der Verordnung regulierte In-
terbankenentgelt im EC-Kartenzahlverfahren das Au-
torisierungs- beziehungsweise Händlerentgelt, das 
der Händler dem Kartenemittenten schuldet und das 
üblicherweise die Electronic-Cash-Netzbetreiber – 
also technische Serviceanbieter, die EC-Terminals 
bereitstellen und betreiben – beim Händler abrech-
nen. Dies gilt unabhängig davon,

 - ob der Händler die Entgelte direkt mit dem Kar-
tenemittenten verhandelt oder sich dafür eines 
Händlerkonzentrators bedient hat und

 - ob der Netzbetreiber beziehungsweise Händler-
konzentrator für seine Leistungen für den Kar-
tenemittenten ein Vermittlungsentgelt vom Au-
torisierungs- beziehungsweise Händlerentgelt 
abziehen und einbehalten darf.   

Hinsichtlich der Transparenzregeln aus Artikel 9 und 
12 der Verordnung gilt ebenfalls, dass das auszuwei-
sende Interbankenentgelt das Autorisierungs- bezie-
hungsweise Händlerentgelt ist, das der Netzbetrei-
ber von den Händlern einzieht. Das Serviceentgelt, 
das der Netzbetreiber für seine Leistungen vom 
Händler verlangt, muss davon gesondert ausgewie-
sen werden.

Auswirkungen für Verbraucher

Für die Verbraucher hat die Deckelung der Interban-
kenentgelte keine direkten Folgen. Der Gesetzgeber 
geht jedoch davon aus, dass die Händler ihre Kos-
tenersparnis an die Kunden weitergeben. n

Bausparkassen
BaFin konsultiert Verordnungsentwurf

BA Die BaFin hat den Entwurf einer neuen Verord-
nung zum Bausparkassengesetz zur  Konsultation  
gestellt. Dessen Novelle befindet sich derzeit im  
Gesetzgebungsverfahren. Daher muss auch die 
Bausparkassenverordnung entsprechend angepasst 
werden. Der Entwurf konkretisiert insbesondere 
die Anforderungen an bauspartechnische Simula-
tionsmodelle, deren Anwendungsbereich sowie die 
Zweckerweiterung des Fonds zur bauspartechnischen 
Absicherung von kollektiv bedingten Erträgen. Stel-
lungnahmen sind bis zum 18. November möglich. n

Treuhänder und 
 Sicherungsvermögen
BaFin stellt überarbeitete Rundschreiben zur   
Konsultation

VA Die Umsetzung der Solvency-II-Richtlinie 
 machte eine Überarbeitung des Treuhänder-Rund-
schreibens und des Sicherungsvermögens-Rund-
schreibens erforderlich. Die BaFin hat die Entwürfe 
der Rundschreiben nun zur Konsultation gestellt. 
Stellungnahmen sind bis zum 8. Dezember 2015 
möglich.

Der Gesetzgeber hatte im Zuge der Novelle des  
VAG die Kapitalanlagevorschriften geändert. Ab dem 
1. Januar 2016 unterscheidet das Gesetz zwischen 
Solvency-I- und Solvency-II-Unternehmen. Für sie 
gelten dann unterschiedliche Vorgaben bei der An-
lage des Sicherungsvermögens. Die BaFin hat das 
Treuhänder-Rundschreiben und das Sicherungsver-
mögens-Rundschreiben daher entsprechend ange-
passt. 

Das neue Sicherungsvermögens-Rundschreiben 
wird sich ausschließlich an Pensionskassen, Sterbe-
kassen, kleine Versicherungsunternehmen und an 
Pensionsfonds richten, also an Solvency-I-Versiche-
rer. Es soll am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Bis 
dahin gilt das alte Rundschreiben für Solvency-I-
Versicherer fort. 

Neues Rundschreiben für Solvency-II-
Versicherer

Die BaFin arbeitet derzeit außerdem an einem Si-
cherungsvermögens-Rundschreiben für Solvency-II- 
Versicherer. Nach der öffentlichen Konsultation im 
kommenden Jahr wird es voraussichtlich eben-
falls Anfang 2017 in Kraft treten. Bis dahin können 
 Solvency-II-Versicherer die Vordrucke des alten 
Rundschreibens zur Erstellung ihrer Sicherungsver-
mögensverzeichnisse nutzen. n

Linkempfehlung zum Thema
Die Konsultationen finden Sie unter: 
www.bafin.de » Daten & Dokumente 
» Konsultationen
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http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Konsultation/2015/kon_0815_entwurf_bausparkv.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/DE/Gesetz/BauSparkG_ba.html?nn=2818510
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/064/1806418.pdf
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/DE/Verordnung/BausparkV_ba.html?nn=2818528
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0138-20150331&qid=1430196758293&from=DE
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_1404_treuhaender_sicherungsvermoegen.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_1404_treuhaender_sicherungsvermoegen.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0512_va_vermoegensverzeichnisse.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0512_va_vermoegensverzeichnisse.html
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeKonsultationen/liste_konsultationen_node.html
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeKonsultationen/liste_konsultationen_node.html
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeKonsultationen/liste_konsultationen_node.html
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Erstversicherer
Tabellenteil der Statistik 2014 veröffentlicht

VA Die BaFin hat den Tabellenteil der Statistik über 
Stand und Entwicklung der deutschen Erstversi-
cherer und Pensionsfonds 2014 veröffentlicht. Die 
Tabellen enthalten auch Statistiken über Nieder-
lassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz 
außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und des Europäischen Wirtschaftsraums, 
die für die Tätigkeit in Deutschland einer Zulassung 
bedürfen. n

EMIR
BaFin-Workshop zur Intragruppenausnahme

WA Die BaFin veranstaltet am 1. Dezember 2015 in 
ihrer Frankfurter Liegenschaft einen Workshop, bei 
dem sie über die Anzeigen beziehungsweise  Anträge 
auf Intragruppenausnahme von der Clearingpflicht 
nach Artikel 4 der europäischen Marktinfrastruktur-
verordnung EMIR (European Market Infrastructure 
Regulation) informiert. Von 10 bis 13 Uhr werden 
Mitarbeiter der BaFin die Verfahren, die Übermitt-
lung der Anzeigen und Anträge an die BaFin und die 
dafür vorgesehenen Formulare erläutern.

Der Workshop richtet sich an die Unternehmen, 
die die Verfahren zu nutzen haben. Da die räumli-
chen Kapazitäten begrenzt und die Nachfrage bei 
solchen Veranstaltungen erfahrungsgemäß sehr 
groß ist, kann die BaFin möglicherweise nicht jede 
 Anmeldung berücksichtigen. Die Auswahl der Teil-
nehmer erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldun-
gen. Die BaFin bittet Vertreter beratender Berufe, 
von einer Anmeldung abzusehen. Im Übrigen sollte 
jedes Unternehmen maximal zwei Teilnehmer an-
melden. Bei Bedarf wird die BaFin die Veranstaltung 
in Kürze wiederholen.

Anmeldeschluss ist der 20. November. Verbindliche 
Zusagen wird die BaFin bis zum 24. November ver-
schicken. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei der  BaFin 
gibt es während der Veranstaltung keine Parkmög-
lichkeiten. n

Internationale Meldungen 

 

Stresstest
EBA veröffentlicht Methodik-Entwurf für 2016

BA Der nächste EU-weite Stresstest steht in den 
Startlöchern: Die Europäische Bankenaufsichtsbe-
hörde EBA hat die Entwurfsfassung der Stresstest-
methodik für 2016 veröffentlicht. BaFin und Bundes-
bank hatten daran intensiv mitgewirkt. 

Beginnen soll der Stresstest Ende Februar 2016. Zu 
Beginn des dritten Quartals will die EBA die Ergeb-
nisse veröffentlichen, die auch institutsindividuelle 
Daten umfassen werden. Unter den 53 am Stress-
test teilnehmenden Banken sind zehn deutsche Ins-
titute.

Der Prognosehorizont des Stresstests beträgt drei 
Jahre. Dabei erfasst der Stresstest die wesentlichen 
Risiken, denen Banken aufgrund ihrer Geschäftstä-
tigkeit ausgesetzt sind. Die Banken haben die Aus-
wirkungen dieser Risiken auf ihr Eigenkapital an-
hand zweier Szenarien zu berechnen, und zwar nach 
den Vorgaben der Methodik. Diese folgt dem so ge-
nannten Static Balance-Sheet-Approach, das heißt 
Bilanzanpassungen werden nicht berücksichtigt. Die 
Aufsicht wird die Qualität und Konsistenz der Be-
rechnungen der Banken überprüfen.

Im Gegensatz zum EU-weiten Stresstest 2014 hat 
die EBA diesmal keine konkreten Kapitalschwel-
len zur Ermittlung eines eventuellen Kapitalbedarfs 
festgelegt. Stattdessen fließen die Erkenntnisse aus 
dem Stresstest in den aufsichtlichen Überprüfungs- 
und Bewertungsprozess (Supervisory Review and 
Evaluation Process – SREP, siehe Seite 26) ein. Der 
Stresstest ist damit eine wesentliche Informations-
quelle für die Aufsicht, wenn sie darüber entschei-
det, ob und welche Maßnahmen notwendig sind. n

Linkempfehlung zum Thema
Die Entwurfsfassung der Stresstest-
methodik finden Sie unter: 
www.eba.europa.eu
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http://www.bafin.de/SharedDocs/Standardartikel/DE/st_va_erstvu.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:DE:PDF
http://www.bafin.de/SiteGlobals/Forms/Veranstaltungsanmeldung/WA26_151201_Workshop_Integrator.html
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1259315/DRAFT+2016+EU-wide+ST+methodological+note.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1259315/DRAFT+2016+EU-wide+ST+methodological+note.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/2014+EU-wide+ST-aggregate+results.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1259315/DRAFT+2016+EU-wide+ST+methodological+note.pdf
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Kredite
EBA stellt Auslegungsanfrage zu 
harmonisiertem  Beleihungswert

BA Die EBA hat eine Ausle-
gungsanfrage (Legal Opinion) 
an die Kommission gerichtet, 
die ihr Mandat zur Erarbeitung 
Technischer Regulierungsstan-
dards zu einer harmonisierten 
Methodik der Beleihungs- 
wertermittlung für Kredite 
( Mortgage Lending  Value – MLV) 
betrifft.

Darin spricht sich die EBA dafür 
aus, dass das Mandat aus Arti-
kel 124 der europäischen Eigen-
mittelverordnung CRR (Capital 
Requirements Regulation) nicht 
für Pfandbriefe (Covered Bonds) 
gelten soll. Zudem ist die EBA 
der Ansicht, dass das in Arti-
kel 124 CRR verankerte Recht, 
zwischen Beleihungswert- und 
Marktwertkonzept zu wählen, 
als Wahlrecht des einzelnen Mit-
gliedstaats zu interpretieren ist, 
und zwar unabhängig davon, ob 
der Mitgliedstaat derzeit das Be-
leihungswert- oder das Markt-
wertkonzept anwendet. Bis-
lang war die Haltung der EBA, 
dass sich Mitgliedstaaten, die 
derzeit den Marktwert nutzen, 
frei zwischen diesem und dem 
 neuen europäischen Beleihungs-
wert entscheiden können (freies 
 Opt-in). Den vier Mitgliedstaa-
ten, die bereits den Beleihungs-
wert nutzen, sollte es jedoch 
ursprünglich verwehrt sein, zum 
Marktwert-Konzept zu wechseln 
(Verbot des Opt-out).

Notfalls Änderung der CRR

Die EBA bittet die EU-Kommission um eine klar-
stellende Rechtsauslegung. Sie schlägt vor, die CRR 
entsprechend zu ändern, falls die Rechtsauslegung 
nicht im Sinne ihrer Vorschläge erfolgt. Außerdem 

spricht sich die EBA dafür aus, den Konsultations-
entwurf der Standards nicht zu veröffentlichen, 
 bevor die EU-Kommission die offenen Fragen ge-
klärt hat.

Auf einen dritten wichtigen Aspekt geht die EBA 
in ihrer Auslegungsanfrage jedoch nicht ein: auf 
die Detailtiefe. Die EBA strebt derzeit an, in den 

Auf einen Blick

Internationale Behörden und Gremien

EBA  European Banking Authority 
  Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
 
EIOPA  European Insurance and Occupational Pensions  
  Authority 
  Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche- 
  rungswesen und die betriebliche Altersversor- 
  gung 
 
CEIOPS  Committee of European Insurance and    
  Occupational Pensions Supervisors 
  Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden  
  für das Versicherungswesen und die betriebliche  
  Altersversorgung (EIOPA-Vorgängergremium) 
 
ESMA  European Securities and Markets Authority 
  Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts- 
  behörde 
 
FSB  Financial Stability Board 
  Finanzstabilitätsrat 
 
BCBS  Basel Committee on Banking Supervision 
  Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
 
IAIS  International Association of Insurance    
  Supervisors 
  Internationale Vereinigung der Versicherungs- 
  aufsichtsbehörden 
 
IOSCO  International Organization of Securities    
  Commissions 
  Internationale Organisation der Wertpapierauf- 
  sichtsbehörden

8

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf
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http://www.iosco.org/
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Standards Einzelheiten zu den zu berücksichtigen-
den Kriterien und Prozessen zu regeln. Eine derar-
tige Detailtiefe fordert die CRR aus deutscher Sicht 
jedoch nicht. Das Mandat ermächtigt die EBA dem-
nach lediglich dazu, allgemeine strenge Kriterien zu 
entwickeln, die  sicherstellen, dass die Bemessungs-
grundlage für die Eigenkapitalunterlegung auf der 
Grundlage des Beleihungswerts verlässlich ermittel-
bar ist. Dieser Ansicht ist auch der zuständige Ver-
treter der EU-Kommission. Allgemeine verbindliche 
Vorgaben würden den Mitgliedstaaten, die bereits 
Beleihungswerte ermitteln, eine praktikable Lösung 
bieten.

Hintergrund

Die vergangenen zwei Jahre waren von zähen Ver-
handlungen über geeignete Vorgaben zur künfti-
gen Beleihungswertermittlung in der EU gezeichnet. 
Nach Artikel 124 bis 126 CRR ist unter bestimmten 
Voraussetzungen eine risikomindernde Anrechnung 
von mit Immobilien besicherten Krediten (Realkre-
dite) möglich. Eine Determinante für die Bemessung 
der risikogewichteten Aktiva ist die Bemessungs-
grundlage. Die CRR sieht hierfür wahlweise den 
Markt- oder Beleihungswert vor. Da Beleihungswer-
te signifikant von einem dem Beleihungswert zu-
grundeliegendem Beleihungswertkonzept abhän-
gen, hat die EBA gemäß Artikel 124 Absatz 4a CRR 
das Mandat erhalten, bis (ursprünglich) Ende 2014 
Technische Regulierungsstandards zur Entwicklung 
strenger Kriterien für die Ermittlung von Beleihungs-
werten zu entwickeln.

Insbesondere Deutschland und Spanien, die zwei 
größten von insgesamt vier EU-Mitgliedstaaten, die 
für Realkredite Beleihungs- statt Marktwerte zu-
grundelegen, hatten sich vehement gegen den An-
satz der EBA in dem Entwurf ausgesprochen, den 
sie ursprünglich Anfang Mai zur Konsultation stellen 
wollte. Das Board of Supervisors lehnte diesen Ende 
April 2015 ab. Hauptgrund dafür waren die unklaren 
Auswirkungen der Standards auf Pfandbriefe und 
damit auch auf den Pfandbriefmarkt in Europa. n

Transparenzrichtlinie
ESMA veröffentlicht Dokumente zur Konkretisierung

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat vier Dokumente veröffent-
licht, die sicherstellen sollen, dass die geänderte 
europäische Transparenzrichtlinie in den Staaten der 
Europäischen Union harmonisiert umgesetzt und 
einheitlich angewandt wird.

Die Richtlinie ist bis zum 27. November 2015 in 
 nationales Recht umzusetzen. Sie enthält Vorgaben 
dazu, welche Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, regelmäßig und fortlaufend mitzu-
teilen oder zu veröffentlichen sind und in welcher 
Form dies zu geschehen hat.

Häufige Fragen und Liste mitteilungspflichtiger 
Finanzinstrumente

Erstens hat die ESMA ihre Häufigen Fragen und 
 Antworten (Questions and Answers – Q&As) zur 
Richtlinie aktualisiert. Neu eingefügt wurden Klar-
stellungen zur Definition des Herkunftsmitglied-
staats, zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von 
Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaat, zu den 
Veröffentlichungs- und Verbreitungspflichten vorge-
schriebener Informationen und zur Aggregation bei 
der Berechnung bedeutender Stimmrechtsanteile. 
Insgesamt wurden sieben Q&As hinzugefügt, vier 
überarbeitet und zehn entfernt.

Zweitens veröffentlichte die ESMA eine indikative 
Liste der Finanzinstrumente, die Mitteilungspflichten 
nach Artikel 13 der Transparenzrichtlinie unterlie-
gen. Sie befindet sich in Anhang V des finalen Be-
richts über den Entwurf Technischer Regulierungs-
standards zu bedeutenden Stimmrechtsanteilen an 
die Europäische Kommission. Die ESMA wird die Ent-
wicklungen an den Wertpapiermärkten beobachten 
und die Liste fortlaufend aktualisieren.

Standardformulare

Für Emittenten hat die ESMA drittens ein neues 
Standardformular zur Veröffentlichung des Her-
kunftsmitgliedstaats entwickelt. Denn die überarbei-
tete Transparenzrichtlinie schreibt vor, dass Emit-
tenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem 

Linkempfehlung zum Thema
Die Auslegungsanfrage finden Sie 
unter: 
www.eba.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0013:0027:DE:PDF
http://www.esma.europa.eu/system/files/esma-2015-1595_document_qas_on_td.pdf
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http://www.esma.europa.eu/content/Standard-form-disclosure-Home-Member-State
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf
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organisierten Markt zugelassen sind, ihren Her-
kunftsmitgliedstaat veröffentlichen müssen, und 
zwar gegenüber dem Herkunftsmitgliedstaat selbst, 
allen Aufnahmemitgliedstaaten sowie der Aufsichts-
behörde des Landes, in dem der Emittent seinen 
Registersitz hat. Die Nutzung des Standardformulars 
ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen.

Außerdem hat die ESMA ein neues Standardformu-
lar zur Abgabe von Mitteilungen über bedeutende 
Stimmrechtsanteile gegenüber den nationalen Auf-
sichtsbehörden und den Emittenten erarbeitet. Im 
allgemeinen Teil des Formulars sind alle relevanten 
Informationen einzutragen, unter anderem zu den 
Emittenten, zum Meldepflichtigen und zum bedeu-
tenden Stimmrechtsanteil. Im zweiten Teil sind de-
taillierte Angaben zum Stimmrechtsanteil aus  Aktien 
und Finanzinstrumenten zu machen. Auch dieses 
Formular muss nicht verwendet werden. n

Internationale Rechnungs-
legung
ESMA veröffentlicht Hinweise zur Qualitätsverbesserung 
der Anhänge von Abschlüssen

WA Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA hat ein Hinweisschreiben ver-
öffentlicht, das darauf zielt, die Qualität der Anhän-
ge von IFRS-Abschlüssen zu verbessern, also von 
Abschlüssen, die nach den Internationalen Rech-
nungslegungsstandards IFRS (International Financial 
 Reporting Standards) erstellt werden. Grund hierfür 
ist die vielfache Kritik am Informationsgehalt der 
Anhänge.

Die ESMA fordert die Unternehmen auf, in den An-
hängen eindeutige und präzise Angaben zu machen. 
Diese sollten zudem stärker unternehmensspezifisch 
abgefasst sein, so dass die Informationen zur Ge-
schäftslage verständlich sind. Da die Angaben in den 
Anhängen oft sehr umfangreich sind, sei es für die 
Adressaten häufig schwierig, die wesentlichen Infor-
mationen über ein Unternehmen zu erfassen. n

Leerverkäufe
Griechische Finanzaufsicht erlässt weiteres Leerverkaufs-
verbot für griechische Bank-Aktien bis Anfang Dezember

WA Die griechische Aufsichtsbehörde HCMC 
( Hellenic Capital Market Commission) hat das  Verbot  
von Leerverkäufen mit Aktien der Banken, die der 
FTSE/Athex Banks Index abbildet, bis zum  Ablauf 
des 7. Dezember 2015 verlängert. Das Verbot 
galt ursprünglich vom 1. Oktober bis zum Ablauf 
des 9. November. Es dient dazu, den griechischen 
 Finanzmarkt zu stabilisieren (siehe BaFinJournal  
Oktober 2015).

Der FTSE/Athex Banks Index enthält die Alpha 
Bank Α.Ε., die Attica Bank S.A., die National Bank 
of Greece S.A., die Eurobank Ergasias S.A. und die 
Piraeus Bank S.A. Die Maßnahme gilt auch für Hin-
terlegungsscheine (American/Global Depository 
Receipts – ADRs/GDRs). Sie ist weiterhin weltweit 
und für jedermann gültig. Lediglich Tätigkeiten von 
Market-Makern sind unter gewissen Voraussetzun-
gen von dem Verbot ausgenommen. Die Europäi-
sche Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA 
hat eine Stellungnahme zu der Maßnahme abgege-
ben. Darin führt sie insbesondere aus, warum die 
Entscheidung aus ihrer Sicht erforderlich und ange-
messen ist. n

Geldwäscheprävention
Europäische Aufsichtsbehörden konsultieren Leitlinien

ÜG Die drei europäischen Aufsichtsbehörden EBA, 
ESMA und EIOPA haben zwei Leitlinien zum Thema 
Geldwäscheprävention zur Konsultation gestellt. Sie 
sollen die Regelungen der Vierten Geldwäschericht-
linie konkretisieren, die im Juni 2015 in Kraft ge-
treten ist (siehe BaFinJournal Juni 2015). Stellung-
nahmen sind bis zum 22. Januar 2016 möglich. Am 
15. Dezember 2015 gibt es in einem Anhörungster-
min auch Gelegenheit zur mündlichen Stellungnah-
me.

Der erste Leitlinienentwurf befasst sich mit den 
vereinfachten und den verstärkten Kundensorg-
faltspflichten sowie mit den Faktoren, die Finanz-
institute abwägen sollen, wenn sie das Risiko von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einer 

Linkempfehlung zum Thema
Das Hinweisschreiben finden Sie unter: 
www.esma.europa.eu
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http://www.esma.europa.eu/content/Standard-form-major-holdings
http://www.esma.europa.eu/content/Standard-form-major-holdings
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http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1609_esma_public_statement_-_improving_disclosures.pdf
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individuellen Geschäftsbeziehung oder einer ge-
legentlichen Finanztransaktion einschätzen. Der 
zweite Entwurf beschäftigt sich mit den Merkmalen 
eines risikobasierten Ansatzes in der Aufsicht zur 
Geldwäscheprävention und Verhinderung von Ter-
rorismusfinanzierung und mit den Schritten, die die 
Aufsichtsbehörden zu unternehmen haben, wenn 
sie den risikobasierten Ansatz anwenden.

Die Leitlinien sollen noch vor dem durch die Richt-
linie vorgegebenen Datum in Kraft treten, dem 
26. Juni 2017. Grundsätzlich müssen dann alle 
betroffenen Geldwäsche-Finanzaufsichtsbehörden 
die Leitlinien umsetzen. Beabsichtigen sie dies 
nicht, so müssen sie dies den europäischen Auf-
sichtsbehörden gegenüber begründen (Comply or 
 Explain). n

Indirektes Clearing
ESMA konsultiert Technische Regulierungsstandards

WA Die Europäische  Wertpapieraufsichtsbehörde 
ESMA hat einen Technischen Regulierungsstan-
dard zur Ausgestaltung des indirekten Clearings 
börsengehandelter Derivate (Exchange-Traded 
 Derivatives – ETD) nach der europäischen Finanz-
marktverordnung (Markets in Financial Instruments 
Regulation – MiFIR) zur Konsultation gestellt, der 
auch einen Vorschlag für einen überarbeiteten Re-
gulierungsstandard zum indirekten Clearing von 
Over-the-Counter-Derivaten (OTC-Derivate) ent-
hält. Er soll die aktuelle Delegierte Verordnung zur 
europäischen Marktinfrastrukturverordnung EMIR 
(European Market Infrastructure Regulation) neu 
fassen und es so ermöglichen – wie durch Artikel 

30 MiFIR vorgegeben –, die Vorgaben von EMIR 
und MiFIR zu indirekten Kundenkonten anzuglei-
chen. ESMA hatte hier bereits zu anderen Teilberei-
chen Konsultationen durchgeführt.

Die ESMA schlägt in dem Entwurf vor, ein neues 
Kontenmodell einzuführen, das so genannte Gross 
Omnibus Indirect Account (GOIA – Brutto-Sammel-
konto). Dieses sei als Alternative zum Individually 
Segregated Indirect Account (individuell geführtes 
Konto) und Weiterentwicklung des Net Omnibus 
 Indirect Accounts (Netto-Sammelkonto) anzusehen, 
ohne dieses jedoch zu ersetzen. Das GOIA-Modell 
berücksichtige Praktiken, die bereits auf den ETD-
Märkten zur Anwendung kommen. Dies soll einen 
allzu heftigen Umbruch vermeiden, gleichzeitig 
aber den Segregierungsstandard zugunsten der in-
direkten Kunden verbessern. 

Zentrale Neuerungen

Zur Konsultation stehen im Wesentlichen die fol-
genden Neuerungen:

 - Die Einschusszahlungen (Margins), die die 
 Clearingmitglieder von ihren Kunden (Clients) 
und diese wiederum von den indirekten Kunden 
einsammeln, werden ohne Saldierung bis auf die 
Ebene der Zentralen Gegenpartei durchgereicht.

 - Die Zentrale Gegenpartei erhält über die gesam-
te Kette die wesentlichen Informationen über die 
indirekten Kunden und die Positionen, die die-
se jeweils halten. Fällt ein Clearingmitglied, ein 
Kunde oder ein zwischengeschalteter indirek-
ter Kunde aus, soll es der CCP durch die beiden 
genannten Maßnahmen möglich sein, die einge-
brachten Sicherheiten entweder an einen Ersatz-
Kunden zu übertragen (Porting) oder sie direkt 
an den indirekten Kunden zurückzuübertragen 
(Leapfrog Payment).

 - Aufgrund der fehlenden insolvenzrechtlichen 
Synchronisation bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten muss allerdings nicht mehr ge-
währleistet sein, dass die Kundenposition tat-
sächlich übertragen wird. Die Pflicht zur Übertra-
gung soll stattdessen nur noch als Zielvorgabe 
vertraglich ausgestaltet werden. 

Um die Praktikabilität und Attraktivität indirekter 
Clearingangebote zu erhöhen, können Marktteil-
nehmer außerdem Verbesserungsvorschläge zu lan-
gen Clearingketten machen. n

Links zum Thema

Erster Leitlinienentwurf
www.eba.europa.eu

Zweiter Leitlinienentwurf 
www.eba.europa.eu
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Globale Systemrelevanz
FSB veröffentlicht Vorschlag für TLAC-Standard 

BA Der Finanzstabilitätsrat FSB hat seinen finalen 
Vorschlag zum TLAC-Standard (Total Loss Absor-
bing Capacity – Totalverlustabsorptionsfähigkeit) 
veröffentlicht, an dem die BaFin maßgeblich mitge-
wirkt hatte. TLAC setzt sich aus den Mindestkapi-
talanforderungen nach Basel III und zusätzlichem 
Gone-Concern-Verlustabsorbtionskapital zusam-
men. Dieses stellt sicher, dass dem Kreditinstitut im 

Abwicklungsfall genügend geeignete Verbindlichkei-
ten zur Verfügung stehen, die sofort in Eigenkapital 
umgewandelt werden können.

Zudem veröffentlichte das FSB die Ergebnisse der 
Auswirkungsstudien, die unter der Federführung 
des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht BCBS, 
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und 
des FSBs durchgeführt wurden. Zeitgleich stellte der 
BCBS außerdem einen Vorschlag zur aufsichtlichen 
Behandlung von Investitionen in TLAC-fähige Kapi-
talinstrumente durch Banken zur Konsultation.

Hinweis

Weitere internationale Konsultationen

EBA Konsultation zum Referenzzinssatz gemäß Annex II der Wohnimmobilienkreditricht-
linie (bis 20. November 2015)

FSB Konsultation zur befristeten Finanzierung der geordneten Abwicklung einer global 
systemrelevanten Bank (bis 4. Januar 2016)

FSB Konsultation zu Vorkehrungen zur Unterstützung der Betriebskontinuität in der Ab-
wicklung (bis 4. Januar 2016)

FSB Konsultation zur Entwicklung effektiver Abwicklungsstrategien und -pläne für syste-
misch relevante Versicherer (bis 4. Januar 2016)

BCBS Konsultation zu Sicherheitsabschlägen für nicht zentral geclearte Wertpapierfinan-
zierungsgeschäfte (bis 5. Januar 2016)

EBA Konsultation über Leitlinien zur Kommunikation zwischen den zuständigen Aufsichts-
behörden für Kreditinstitute und deren Abschlussprüfer (bis 21. Januar 2016)

EBA Konsultation über Leitlinien zur Veröffentlichung vertraulicher Informationen in zu-
sammengefasster und anonymisierter Form im Rahmen der Sanierungs- und Ab-
wicklungsrichtlinie (bis 27. Januar 2016)

ESAs Konsultation zu Technischen Regulierungsstandards zu Basisinformationsblättern für 
verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (bis 
29. Januar 2016)

EIOPA Konsultation zu überarbeiteten Leitlinien zur Vorbereitung der Überwachung und 
Steuerung von Produktentwicklungsprozessen (bis 29. Januar 2016)

BCBS Konsultation zu Eigenkapitalanforderungen für „einfache, transparente und ver-
gleichbare“ Verbriefungen (bis 5. Februar 2016)

EBA Konsultation der Leitlinien zu Stresstests für Einlagensicherungssysteme (bis  
8. Februar 2016)
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Höhe des TLAC

Nach dem Vorschlag des FSB müssen global system-
relevante Banken – in Deutschland betrifft das der-
zeit nur die Deutsche Bank – ab dem 1. Januar 2019 
TLAC mindestens in Höhe von 16 Prozent der risiko-
gewichteten Aktiva und 6 Prozent der Verschuldungs-
quote nach Basel III (Leverage Ratio) vorhalten. Die 
national zuständigen Behörden können für einzelne 
Banken höhere Anforderungen festlegen. 

Ab dem 1. Januar 2022 sollen die Mindestanforde-
rungen dann auf 18 Prozent der risikogewichteten 
Aktiva und 6,75 Prozent der Leverage Ratio steigen. 
Anrechnungsfähig für TLAC sind alle Instrumente des 
Basel-III-Mindestkapitals, also Common Equity Tier 1 
(CET 1), Additional Tier 1 (AT 1) und Tier 2, sowie 
Verbindlichkeiten, die bestimmte Eigenschaften er-
füllen, etwa dass sie nachrangig sind, eine Mindest-
restlaufzeit von einem Jahr haben und keine Deri-
vate sind. Diese Verbindlichkeiten eignen sich für 
das Abwicklungsinstrument der Gläubigerbeteiligung 
( Bail-In).

Ausblick

Nach Zustimmung durch die G 20 müssen die Mit-
gliedstaaten des FSB den TLAC-Standard umsetzen. 
In der EU ist eine Gesetzgebung zu erwarten, die 
auch das Verhältnis zu beziehungsweise das Zusam-
menspiel mit den Mindestanforderungen an anrechen-
bare Verbindlichkeiten (Minimum Requirement of 
 Eligible Liabilities – MREL) klärt, die die Sanierungs- 
und Abwicklungsrichtlinie vorschreibt. n

Antizyklischer Kapitalpuffer
BCBS veröffentlicht Antworten auf häufig gestellte Fragen 
zur Implementierung

BA Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS  
hat Antworten auf häufig gestellte  Fragen 
( Frequently Asked Questions – FAQs) im Zusammen-
hang mit der Implementierung   des  antizyklischen 
Kapitalpuffers in den einzelnen Mitgliedstaaten ver-
öffentlicht. Sie präzisieren die Regelungen zum an-
tizyklischen Kapitalpuffer, die der Ausschuss bereits 
2010 verabschiedet und veröffentlicht hatte, ins-
besondere in einem entsprechenden Leitfaden. Sie 

richten sich sowohl an die nationalen Aufsichtsbehör-
den als auch an die Banken.

Die Präzisierungen betreffen primär folgende The-
menbereiche:

 - Nationale Entscheidungen zur Festsetzung des 
antizyklischen Kapitalpuffers

 - Reziprozität zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten

 - Identifizierung und Berechnung der geografischen 
Kredit-Exposures

 - Berechnung des finalen bankspezifischen Kapital-
puffers 

 - Offenlegungsanforderungen
 - Zeitliche Abfolge und Frequenz der Änderungen 

der Puffersätze 

Die Implementierung des antizyklischen Kapital- 
puffers beginnt zum 1. Januar 2016 und vollzieht 
sich schrittweise bis zum 1. Januar 2019. Dann 
muss der Kapitalpuffer in voller Höhe vorgehalten 
werden. n

Wirtschaftsprüfung
IOSCO-Bericht zu Transparenz von Prüfungsgesell- 
schaften

WA Die Internationale Organisation der Wertpa-
pieraufsichtsbehörden IOSCO hat einen Bericht zur 
Transparenz von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
veröffentlicht, die Unternehmen von öffentlichem 
Interesse1 prüfen. IOSCO vertritt in dem Bericht die 
Meinung, dass die Berichterstattung der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften über sich und ihre Arbeit die 
Qualität der Arbeit positiv beeinflusst, da es die in-
terne Reflexion stärkt und somit die Prüfungsqualität 

1 Gemäß § 319a Handelsgesetzbuch handelt es sich hier 
um kapitalmarktorientierte Unternehmen.

Linkempfehlung zum Thema
Die FAQs finden Sie unter: 
www.bis.org
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steigert, was wiederum Investoren 
oder Prüfungsausschüssen zugute-
kommt.

IOSCO berichtet in dem Dokument 
zum einen von ihren bisherigen Bemü-
hungen um mehr Transparenz bei den 
genannten Wirtschaftsprüfern. Dazu 
gehörten etwa Runde Tische und der 
Austausch mit den Aufsichtsbehörden 
der Wirtschaftsprüfer, aber auch Aus-
wertungen von Transparenzberichten. 

Orientierungshilfe

Auf Grundlage der dabei gewonne-
nen Erkenntnisse hat IOSCO zum an-
deren eine Orientierungshilfe (Guide) 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
zur Erstellung von Transparenzberich-
ten entwickelt und in den Bericht auf-
genommen. IOSCO weist unter ande-
rem darauf hin, dass die Informationen 
deutlich, zeitlich korrekt und vollstän-
dig sein sollten. 

Zum Inhalt eines Tranzparenzberichts 
gehören demnach insbesondere die 
Darstellung der Gesellschafts- und Auf-
sichtsstruktur des Unternehmens so-
wie Angaben zu ihrem internen Qua-
litätssicherungssystem. Außerdem ist 
darzulegen, wie die Prüfungsgesell-
schaft sicherstellt, dass intern einheit-
lich gearbeitet wird. Die Offenlegung 
von Ergebnissen der Inspektionen der 
Wirtschaftsprüferaufsicht trägt nach 
Ansicht von IOSCO ebenfalls dazu bei, 
die Qualität der Transparenzberichter-
stattung zu erhöhen. 

Nationale Regeln

Auch wenn es in vielen Ländern bereits 
Regeln zur Transparenz gibt, sind aus 
Sicht von IOSCO dennoch Verbesserun-
gen möglich.

In Deutschland ist die Transparenzberichterstattung 
von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse prüfen, bereits 

seit 2007 in § 55 der Berufsordnung für Wirt-
schaftsprüfer (WPO) als Folge der Abschlussprüfer- 
Richtlinie aus 2006 gesetzlich verankert. Die Regeln 
werden jedoch durch Artikel 13 der neuen europäi-
schen Abschlussprüfer-Verordnung erweitert, die ab 
Juni 2016 gelten werden. n

Agenda

Wichtige Termine im  
November / Dezember 2015

 
16. Nov. EBA MB, London

18. Nov. EIOPA Conference, Frankfurt a.M.

19. Nov. EIOPA MB, Frankfurt a.M.

26. Nov. BaFin-Workshop zur Novellierung 
 des Vermögensanlagenrechts  
 durch das Kleinanlegerschutzge- 
 setz, Frankfurt a.M.

30. Nov. BaFin-Seminar zum Investment- 
 recht, Frankfurt a.M.

1. Dez. BaFin-Workshop zur Intragruppen- 
 ausnahme, Frankfurt a.M.

1./2. Dez. BCBS, New York

2./3. Dez. EIOPA BoS, Frankfurt a.M.

3. Dez. BaFin-Infoveranstaltung: Praxis- 
 forum Wirtschaftskriminalität und  
 Kapitalmarkt, Frankfurt a.M.

7. Dez. FSB SCSI, Singapur

8./9. Dez. EBA BoS, London

10./11. Dez. ESMA BoS, Paris

19. Dez. EBA BoS, London 
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Schattenbanken
FSB veröffentlicht globale Zahlen

ÜG Der Finanzstabilitätsrat FSB hat seinen jähr-
lichen Bericht zum Umfang und den Risiken des 
globalen Schattenbankensektors veröffentlicht. 
Demnach betrug das Vermögen der „sonstigen Fi-
nanzintermediäre“ (Other Financial Intermediaries – 
OFIs) Ende 2014 rund 80 Billionen US-Dollar (USD), 
1,6 Billionen USD mehr 
als im Vorjahr.

Aktivitätenbasiertes 
Konzept

Neben dem Ansatz, 
das Vermögen aller OFIs näherungsweise als glo-
balen Schattenbankensektor zu definieren (breites 
Maß), verwendete das FSB zusätzlich eine enge-
re Definition (enges Maß). Auf Basis des  Konzepts 
schattenbank-spezifischer Aktivitäten umfasst 
der globale Schattenbankensektor danach nur 

Aktivitäten, von denen potenziell bank-ähnliche Ri-
siken für die Finanzstabilität ausgehen. Das FSB 
schätzt den Umfang dieser Risiken auf 36 Billionen 
USD. 

Während das breite Maß einen umfassenden Über-
blick ermöglicht, stellt das enge Maß stärker auf die 
tatsächlichen Risiken ab, die regulatorische Maß-
nahmen erforderlich machen könnten. Derzeit soll-
ten die zum engen Maß veröffentlichten Zahlen 

jedoch mit Vorsicht 
interpretiert werden, 
da sie teilweise auf 
subjektiven Einschät-
zungen der nationa-
len Behörden beruhen. 
Um die Aussagekraft 

des engen Maßes zu erhöhen, ist das FSB bestrebt, 
künftig bessere Daten zu erhalten, ein konsisten-
teres Vorgehen bei der Risikobewertung zu fördern 
und dazu beizutragen, dass die Mitgliedstaaten des 
FSB die anderen nationalen Schattenbankensekto-
ren besser verstehen. n

Linkempfehlung zum Thema
Den Bericht des FSB finden Sie unter: 
www.financialstabilityboard.org
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VA Seit Anfang Oktober ist Dr. Frank Grund 
 Exekutivdirektor der Versicherungsaufsicht der 
 BaFin (siehe BaFinJournal Oktober 2015). Er  
folgte Felix Hufeld, der seit März Präsident der 
 BaFin ist und die Versicherungsaufsicht kommis-
sarisch leitete.

Im Interview mit dem 
B aFinJournal erläutert 
Grund, wie er die  
ersten Wochen im Amt 
erlebt hat, wo er die 
größten Herausforde-
rungen der kommen-
den Monate sieht und 
inwiefern ihm die Er-
fahrungen aus der Pri-
vatwirtschaft zugute- 
kommen.

ÍÍ Herr Dr. Grund, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
neuen Aufgabe. Wie haben Sie die ersten Wochen 
erlebt?

ÍÎ Ich bin hier sehr freundlich und offen aufgenom-
men worden. Das hat mir den Einstieg leicht ge-
macht, denn es ging für mich vom ersten Tag an 

auch inhaltlich los. Mit Unterstützung der Kolle-
gen bin ich von Anfang an tief in alle wichtigen 
Themen eingestiegen, die die Versicherungs-
aufsicht derzeit beschäftigen – ob in der tra-
ditionellen Aufsicht, in Bezug auf das neue 
europäische Aufsichtsregime Solvency II oder 
auf andere internationale Themen. Die Mit-
arbeiter verfügen über eine profunde Sach-
kenntnis und sind hoch engagiert. Das ist 

eine gute Basis für die zukünftige Zusammen-
arbeit in einem Umfeld, das aktuell großen Ver-

änderungen unterworfen ist.

ÍÍ Was reizt Sie an der Tätigkeit als 
 Exekutivdirektor besonders?

ÍÎ Ich glaube, es gibt im Moment 
im Umfeld der Assekuranz kaum 
spannendere Aufgaben. Gerade 
für jemanden, der wie ich aus 
der Industrie kommt, ist es 
unglaublich reizvoll, auf die-
sen Sessel zu wechseln. The-

men, mit denen 
ich mich 

Interview
BaFin-Exekutivdirektor Dr. Frank Grund:  
„Klarheit und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen“ 
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im operativen Geschäft einzelner Unternehmen be-
schäftigt habe, lerne ich nun auf breiterer Ebene 
und aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. 
Hinzu kommt die Arbeit in den internationalen Gre-
mien. Deutsche Interessen im Ausland zu vertre-
ten, ist für mich eine ganz neue Herausforderung. 
Und der dritte Aspekt, der sicherlich ebenfalls sei-
nen Reiz hat, ist die mediale Begleitung meiner Tä-
tigkeit. Ich bin da zwar nicht ganz ohne Erfahrung, 
aber hier ist es ein permanenter Teil des Jobs.

ÍÍ Was waren denn Ihre ersten Termine?

ÍÎ Zum einen gab es natürlich diverse Termine in-
nerhalb der BaFin: Direktoriumssitzungen, Tref-
fen mit den Abteilungsleitern und – ganz wichtig – 
eine große Kennenlern-Runde mit den Mitarbeitern 
der Versicherungsaufsicht. Ich habe aber auch von 
Anfang an den Kontakt nach draußen gehabt: Be-
reits in meiner ersten vollen Arbeitswoche tagte der 
Versicherungsbeirat. Und am 12. Oktober hatte ich 
den ersten offiziellen Auftritt, gewissermaßen meine 
Jungfernrede, bei der Tagung des GDV, des Gesamt-
verbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. 
Die Vorbereitung dieser Rede war eine ideale Ge-
legenheit, in verschiedene Themen tiefer einzutau-
chen. Ich habe sie außerdem genutzt, um die Posi-
tionierung der BaFin in Teilaspekten zu erörtern und 
zu schärfen.

ÍÍ Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
der kommenden Monate?

ÍÎ Die größte Heraus-
forderung ist ganz klar 
 Solvency II. Am 1. Januar 
2016 erfolgt die Scharf-
schaltung, dann gehen wir 
von der Trockenübung in 
den Praxisbetrieb über. Trotz aller Vorbereitung – 
Solvency II bedeutet einen gewaltigen Wandel, 
für die Unternehmen ebenso wie für uns. Diesen 
Wandel gilt es, gemeinsam zu gestalten. Mit ande-
ren Worten: Auch wir wissen nicht genau, wie alles 
wird. Wir haben gewisse Vorstellungen, wir haben 
uns bestmöglich vorbereitet – aber haben wir auch 
die richtigen Schwerpunkte gesetzt? Kommen neue 
Schwerpunkte hinzu? Dies kann und wird sich erst 
in der Praxis ergeben. Ich sehe es als meine Aufga-
be, hier Sicherheit zu schaffen und zu vermitteln – 
sowohl gegenüber den Kollegen als auch gegenüber 
der Versicherungswirtschaft.

ÍÍ Inwiefern?

ÍÎ Es geht vor allem darum, bei den vielen Fragen 
und Themen, die derzeit noch offen und abstrakt 
sind, konkreter zu werden. Was bedeutet Proportio-
nalität im Einzelnen? Wie gehen wir mit dem The-
ma Run-off-Plattformen in der Lebensversicherung 
um, die immer mehr diskutiert werden? Wie wird 
sich die Zinszusatzreserve weiter entwickeln? Das 
sind nur wenige Beispiele, bei denen wir Klarheit 
schaffen müssen. Denn wenn eines im Verhältnis 
zwischen BaFin und Unternehmen besonders wich-
tig ist, dann das. Man muss wissen, woran man ist. 
Das herauszufinden, braucht manchmal etwas Zeit. 
Aber ich habe es mir zum Ziel gesetzt: Verlässliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, soweit es eben 
geht.

Denn als Exekutivdirektor trägt man auch Verant-
wortung für die Branche. Versicherungen haben 
eine besondere Bedeutung für die gesamte Volks-
wirtschaft: Sie ziehen sich durch jeden Lebens-
bereich, ob im Privaten oder in der Großindustrie. 
Diese generelle Bedeutung werde ich als oberster 
Versicherungsaufseher stets mit berücksichtigen, 
gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Branche 
derzeit in schwerem Fahrwasser befindet, unter an-
derem wegen der anhaltend niedrigen Zinsen.

ÍÍ Das ist ein Thema, das die Lebensversicherer in 
besonderem Maße betrifft. 

ÍÎ Das stimmt. Wie Sie 
wissen, hat der Gesetzge-
ber darum unter anderem 
die Zinszusatzreserve ein-
geführt. Seit 2011 müs-
sen die Lebensversiche-
rer Geld zurücklegen, um 

das Absinken ihrer Kapitalerträge in Zeiten niedriger 
Zinsen kompensieren zu können.

ÍÍ Im Moment sind die Zinsen ja sehr niedrig. Kön-
nen die Lebensversicherer die Belastung unter die-
sem Druck stemmen?

ÍÎ Der Aufbau der Zinszusatzreserve ist natürlich – 
gelinde gesagt – ein Kraftakt. Allein 2014 mussten 
die Lebensversicherer dafür rund 8,5 Milliarden Euro 
aufwenden, dieses Jahr wird es wohl noch mehr 
sein. Aber wir brauchen die Zinszusatzreserve, 
um die Versicherer für Zeiten anhaltend niedriger 

  „Die größte Herausforderung ist 
ganz klar Solvency II.“
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Zinsen zu rüsten und langfristig sicherzustellen, 
dass sie ihre Garantieversprechen an die Versicher-
ten erfüllen können. 

Unser Aufsichtsinstrumentarium ermöglicht es uns 
gut, die Entwicklung der nächsten Jahre einzuschät-
zen und im Einzelfall – falls erforderlich – einzu-
greifen. Die Unternehmen können im Übrigen ein 

wenig gegensteuern, indem sie die engen Ermes-
sensspielräume nutzen, die die Vorschriften zur 
Zinszusatzreserve lassen. Hier kommt primär die 
angemessene Berücksichtigung von Storno- und 
Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten in Betracht. 
Das gilt bereits für das Geschäftsjahr 2015.1 Die 
Versicherer müssen aber selbst prüfen, ob das für 
sie eine sinnvolle Option ist.

ÍÍ Ein weiteres Thema, das viele Versicherer aktuell 
beschäftigt, sind die Eigenmittelanforderungen, die 
unter Solvency II für Anlagen in Infrastrukturpro-
jekte gelten sollen. Die EU-Kommission will sie sen-
ken. Ist das aus Ihrer Sicht richtig?

ÍÎ Ich denke, dass hier vor allem politische Fak-
toren eine Rolle spielen – man will solche Anlagen 
fördern. Zudem hat die Industrie wiederholt erklärt, 
dass Kapitalanlagen in Infrastruktur überdurch-
schnittlich sicher seien, also geringeren Marktwert-
schwankungen unterlägen. Die aktuelle Datenlage 
ist jedoch zu dünn, um das wirklich beurteilen zu 
können. 

Für uns als Aufseher ist das natürlich eine Heraus-
forderung. Eigenmittelanforderungen müssen dem 
Risiko angemessen sein, sonst verfehlen sie ihren 
Zweck. Wir lassen uns darum vom Vorsichtsprinzip 
leiten. Wenn die quantitativen Vorgaben gelockert 
werden, liegt es in unserer Verantwortung, solche 
Investments – unabhängig von der Kapitalunterle-
gung – genau zu prüfen und zu hinterfragen, ob die 
Unternehmen die Risiken adäquat einschätzen und 
beherrschen können.

ÍÍ Ist es aus Ihrer Sicht notwendig, bei Solvency II 
an bestimmten Stellen nachzujustieren?

ÍÎ Wir haben gut fünfzehn Jahre zäher Verhandlun-
gen hinter uns und als Ergebnis nun ein Regelwerk, 
mit dem alle halbwegs leben können – jedenfalls ist 
das mein Eindruck. Jetzt muss man erst einmal los-
legen und dem neuen Aufsichtsregime Zeit geben, 
sich einzuspielen. Ob – und wenn ja, an welchen 
Ecken – es noch Anpassungsbedarf gibt, wird sich 
dann schon ergeben. Ziel muss hier dann aber eher 
die Reduktion von Komplexität sein, als diese noch 

1 Siehe Meldung „Zinszusatzreserve“ Seite 4.

Zur Person

Dr. Frank Grund

Dr. Frank Grund ist seit 
dem 1. Oktober Exeku-
tivdirektor der Versi-
cherungsaufsicht bei 

der BaFin. Zuvor war er viele Jahre in 
leitenden Positionen bei Versicherungs-
unternehmen beschäftigt, seit 2013 
aber nicht mehr im operativen Geschäft 
tätig. Er war zuletzt unter anderem 
Mitglied verschiedener Aufsichtsräte in 
der Versicherungswirtschaft. Mit sei-
nem Einstieg bei der BaFin legte Grund 
sämtliche Mandate nieder.

Bis 2012 stand Grund insgesamt neun 
Jahre lang den Basler Versicherungen 
Deutschland vor. Von 2008 bis 2012 
war er zudem Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Ring Sach und der 
Deutschen Ring Leben. Grund startete 
seine Karriere 1986 bei der früheren 
Gerling-Versicherungsgruppe, der er 
bis 2003 angehörte und wo er nach 
mehreren Geschäftsleiterposten in 
verschiedenen Geschäftszweigen zum 
Vorstandsmitglied ernannt wurde.

Der 57-jährige Jurist hat in Rechts- und 
Staatswissenschaften an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn promoviert. Seine Juristischen 
Staatsexamen legte er in Bonn 
beziehungsweise Düsseldorf ab.
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weiter auszubauen. Eins ist aber sicher: Auch unter 
Solvency II hat die Aufsicht dafür zu sorgen, dass 
die Versicherungswirtschaft nachhaltig stabil bleibt 
im Sinne der Versicherungsnehmer.

ÍÍ Sie waren viele Jahre in leitender Position bei 
Versicherungsunternehmen tätig. Inwiefern kom-
men Ihnen diese Erfahrungen als Exekutivdirektor 
der Versicherungsaufsicht zugute?

ÍÎ Zum einen kommt mir natürlich zugute, dass 
ich mich mit den wesentlichen Fragestellungen, die 
derzeit für die Versicherungsaufsicht relevant sind, 
schon eingehend beschäftigt habe. Daher kann ich 
mich relativ schnell in diese Themen einbringen. 
Zum anderen kann ich aufgrund meiner Erfahrun-
gen gut einschätzen, wie die Versicherungsbranche 
ein Thema aufnimmt, wie sie es angehen wird. Als 
Aufseher können wir davon profitieren, wenn wir 
frühzeitig erkennen, welche Themen die Unterneh-
men am meisten beschäftigen, und uns entspre-
chend darauf ausrichten. Dennoch muss ich natür-
lich noch einige Dinge lernen, die in meiner neuen 
Aufgabe wichtig sind.

ÍÍ Sie treten in die Fuß-
stapfen von BaFin-Präsi-
dent Felix Hufeld. Wer-
den Sie ähnliche Akzente 
setzen?

ÍÎ Herr Hufeld hat den Dialog zwischen BaFin und 
Versicherungsunternehmen weiterentwickelt und 
dadurch den Informationsaustausch verbessert. Das 
gilt es fortzusetzen, denn nur so können wir unse-
re Aufsichtsfunktion vollständig ausfüllen. Für uns 

ist es entscheidend, dass wir Tendenzen rechtzei-
tig feststellen, dass wir von Anfang an mitbekom-
men, in welche Richtung sich ein Unternehmen 
entwickelt, dass wir strategische Ausrichtung und 
gesamtunternehmerische Zusammenhänge erken-
nen. Um zu verstehen, was in den Unternehmen 
passiert, sind die regelmäßigen Gespräche mit den 
Spitzen der großen Versicherer, die Herr Hufeld ein-
geführt hat, das ideale Mittel. Ich denke, dass es 
mir hier aufgrund meines Werdegangs nicht allzu 
schwer fallen wird, einen Zugang zu finden. Außer-
dem liegt es mir, wie ich schon sagte, am Herzen, 
für Klarheit, für verlässliche Rahmenbedingungen zu 
sorgen. Diesen Weg ist auch Herr Hufeld gegangen, 
aber es bleibt natürlich immer noch einiges zu tun. 

ÍÍ Das klingt nach viel Arbeit. Wo finden Sie Aus-
gleich vom Berufsalltag?

ÍÎ Ich habe eine große Leidenschaft für Pferde, be-
reits seit Kindertagen, und habe das durch alle Be-
rufsphasen hindurch beibehalten können. Es war für 
mich immer eine ideale Möglichkeit, die nötige Dis-

tanz zum Job zu wahren. 
Denn das Pferd lehrt ei-
nen eine gewisse Demut 
und bringt einen schnell 
auf den Boden der Tatsa-
chen zurück. Ihm ist es 
völlig egal, ob ich einen 
harten Tag im Büro ge-

habt habe oder ob ich Exekutivdirektor oder sonst 
etwas bin. Wenn ich da oben falsche Signale gebe, 
erhalte ich sofort die Quittung. Das erdet einen 
ganz schön. Eine Stunde auf dem Pferd macht den 
Kopf frei, und fit bleibt man auch. n

  „Den Dialog zwischen BaFin und 
Verischerungsunternehmen gilt 
es fortzusetzen.“
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Umgang mit Beschwerden
EIOPA-Leitlinien: Erste Erfahrungen aus der Praxis 

VA Am 1. März dieses Jahres muss-
ten die Versicherungsunternehmen, 
die in Deutschland tätig sind, erst-
mals einen Beschwerdebericht bei 
der BaFin einreichen. Grundlage ist 
die Sammelverfügung, die die BaFin 
im September 2013 an insgesamt 1.300 Versicherer 
versandte (siehe Infokasten Seite 21). Anhand der 
Beschwerdeberichte überprüft die BaFin, ob die Un-
ternehmen über eine angemessene und transparen-
te Beschwerdebearbeitung verfügen, einschließlich 
einer entsprechenden Dokumentation.

Die nun vorliegenden Beschwerdeberichte für 
das Jahr 2014 zeigen, dass dies bei den meisten 

Versicherern der Fall ist. Damit bestätigten sich die 
Prognosen der BaFin. Bei genauerer Betrachtung 
wird jedoch deutlich, dass manche Unternehmen 
ihre Arbeitsprozesse noch anpassen müssen, um  
ein angemessenes Beschwerdemanagement aufzu-
bauen. Die Tücken stecken im Detail.

Qualität der Berichte

Bislang hat die BaFin 593 Berichte abschließend 
ausgewertet. Dabei handelt es sich um 424 Berichte 
deutscher und 169 Berichte ausländischer Versiche-
rer, also von Unternehmen, die entweder im Dienst-
leistungsverkehr oder über eine Niederlassung auf 
dem deutschen Markt tätig sind.
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Aufgrund fehlender oder unklarer Angaben  waren in 
rund 170 Fällen Rückfragen an die Versicherungs- 
unternehmen erforderlich – zumeist, weil die Be-
schwerdeberichte die Mindestanforderungen nicht 
erfüllten. Diverse ausländische Versicherer gaben 
zudem an, keine Beschwerden deutscher Versiche-
rungsnehmer erhalten zu haben, lieferten aber 
auch nicht die vorgeschriebenen Definitionen für 
„Beschwerde“ und „Beschwerdeführer“. Die BaFin 
hat sie daher aufgefordert, diese nachzureichen.

Bei einigen Unternehmen war der Anteil der Be-
schwerden, die für die Kunden erfolgreich verliefen, 
auffallend hoch. Daher bat die BaFin diese Versi-
cherer, die Gründe hierfür zu erläutern. Die Versi-
cherer erklärten, dass sie eine Kundenbeschwer-
de bereits dann als erfolgreich ansehen, wenn ein 
Kunde Unterlagen angefordert und diese erhalten 
oder der Versicherer die Gründe für eine längere 
Bearbeitungsdauer plausibel erläutert hat. Dies ist 
nicht zu beanstanden, da es hierzu keine binden-
den Vorgaben gibt.

Fehlende Berichte

Mit den ausländischen Versicherern erwies sich die 
Kommunikation teilweise als schwierig. Dies ist 

unter anderem darauf zurückzuführen, dass es sich 
um Versicherer handelt, die in Deutschland „rein 
vorsorglich“ notifiziert sind, aber hier tatsächlich 
kein Geschäft betreiben. An die Versicherungsun-
ternehmen, deren Berichte bisher noch ausstehen, 
hat die BaFin eine Erinnerung versandt. 

Andere Versicherer reichten keinen Beschwerde- 
bericht ein, da sie ihren Geschäftsbetrieb einge-
stellt haben, seitdem die BaFin die Sammelverfü-
gung versandt hat. Darüber hinaus müssen Un-
ternehmen, die Captives sind – also direkt an ein 
anderes Unternehmen angeschlossen sind – oder 
die ausschließlich Großrisiken versichern, keinen 
Bericht vorlegen.

Im Übrigen bestehen im Moment zwischen den  
verschiedenen europäischen Aufsichtsbehörden 
unterschiedliche Auffassungen darüber, an welche 
Aufsichtsbehörde Versicherer mit Sitz im Ausland 
berichten müssen, die im Dienstleistungsverkehr 
oder über eine Niederlassung Versicherungsge-
schäfte im Inland betreiben. Die BaFin vertritt 
den marktbezogenen Ansatz, wonach die Versi-
cherer der Behörde des Landes, in dem sie tä-
tig sind, Sachverhalte melden müssen, die die-
sen Markt betreffen (Incoming-Business-Ansatz). 

Auf einen Blick

Beschwerdeberichte

Im Sommer 2012 veröffentlichte die Europäi-
sche Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersversorgung 
EIOPA Leitlinien zur Beschwerdebearbeitung 
durch Versicherungsunternehmen (siehe 
BaFinJournal August 2012). Die BaFin setzte 
die Leitlinien im September 2013 mit einer 
Sammelverfügung und einem Rundschreiben 
in die nationale Aufsichtspraxis um (siehe 
 BaFinJournal Oktober 2013). Demnach haben 
die Versicherer jährlich jeweils zum 1. März 
einen Beschwerdebericht bei ihr einzureichen, 
der mindestens folgende Angaben enthalten 
muss: 

 - die Anzahl der Beschwerden (insgesamt 
und je Versicherungszweig),

 - eine Zusammenfassung des jeweiligen 
Stands und der Dauer der Bearbeitung,

 - eine Übersicht über die einzelnen Be-
schwerdegründe mit Angabe der Fall- 
zahlen,

 - Aussagen dazu, wie viele Beschwerden im 
Berichtszeitraum für die Beschwerdeführer 
zumindest teilweise erfolgreich verlaufen 
sind sowie

 - Definitionen der Begriffe „Beschwerde“ 
und „Beschwerdeführer“.
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Aufsichtsbehörden anderer Länder – etwa 
 Liechtenstein,  Luxemburg, Österreich und Polen – 
sind hingegen der Ansicht, die bei ihnen zugelas-
senen Versicherungsunternehmen seien auch hin-
sichtlich der Geschäfte in anderen Ländern zum 
Bericht an die Heimatlandbehörde verpflichtet (hei-
matlandbezogener Ansatz). 

Daher haben einige Versicherungsunternehmen, 
insbesondere aus den genannten Ländern, Wider-
spruch gegen die Sammelverfügung der BaFin ein-
gereicht. Aufgrund der unklaren Rechtslage hat die 
BaFin die Versicherungsunternehmen aus diesen 
Ländern zunächst nicht an die Einreichung des Be-
schwerdeberichts erinnert. Einige von ihnen haben 
jedoch Beschwerdeberichte vorgelegt. Diese hat die 
BaFin regulär bearbeitet.

Auswertungsergebnis

Was die Auswertung der Berichte angeht, so ist 
anzumerken, dass eine umfassende Beurteilung 
der gewonnenen Daten zur Beschwerdebearbei-
tung ohne Vergleichswerte schwierig ist. Zum ei-
nen sind die Beschwerdeberichte untereinander 
kaum vergleichbar, da es über die Mindestanfor-
derungen hinaus keine formellen oder inhaltlichen 
Anforderungen gibt. Das führte mitunter zu sehr 
unterschiedlichen Berichtsformaten, so dass eine 
zahlenmäßige Zusammenfassung (Datenkumula-
tion) nur bedingt möglich ist. Zum anderen feh-
len – auch bei den Unternehmen – Vergleichswerte, 
da es sich um das erste Berichtsjahr handelt. Das 
erste Berichtsjahr dient folglich in erster Linie dazu, 
Informationen darüber zu erhalten, ob und inwie-
fern die Versicherungsunternehmen überhaupt ein 
angemessenes Beschwerdemanagement aufgebaut 
haben. 

Die Auswertung der Berichte hat die Annahme 
der BaFin bestätigt, dass die Versicherungsunter-
nehmen grundsätzlich eine funktionierende Be-
schwerdebearbeitung betreiben. Sie beantworten 

Beschwerden in der Regel in weniger als zwei Wo-
chen. Weniger als 5 Prozent der Unternehmens-
beschwerden führten zu einer Beschwerde bei der 
BaFin. Dies lässt darauf schließen, dass die Versi-
cherungsunternehmen Beschwerden angemessen 
beantworten. 

Mängel beim Beschwerdemanagement

Es gibt jedoch auch Unternehmen, die bis zum Er-
lass der Sammelverfügung noch kein EIOPA-kon-
formes Beschwerdemanagement aufgebaut hatten. 
Ihnen diente 2014 als Übergangsjahr, um ein sol-
ches Beschwerdemanagement zu etablieren, was 
sie inzwischen nach eigenen Angaben auch getan 
haben. Die BaFin wird dies im kommenden Jahr  
anhand der Beschwerdeberichte nachprüfen.

Einige Versicherungsunternehmen konnten zudem 
nicht alle geforderten Daten liefern. Sie müssen 
beim Beschwerdemanagement noch nachbessern. 
Auch hier wird die BaFin anhand der Berichte für 
2015 prüfen, ob dies geschehen ist. 

Ferner konnten einige Konzerne für Teile des Kun-
dendienstes keine nach den einzelnen Versiche-
rungsunternehmen aufgeschlüsselten Angaben ma-
chen. Das lag unter anderem daran, dass sie einen 
konzernweiten Kundendienst einsetzen. Die Konzer-
ne werden die Angaben in Zukunft aufschlüsseln. 
Allerdings wird dies nur teilweise möglich sein, da 
auch Beschwerden eingehen, die sich nicht ge-
gen ein bestimmtes Unternehmen des Konzerns 
richten, zum Beispiel Beschwerden über Sport- 
Sponsoring. n

Autoren
Larsen Dorsel
Julia Scheer
BaFin-Referat für Anfragen und Be-
schwerden zum Bereich Versicherung
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Solvency II
BaFin-Veranstaltung zum Start des neuen europäischen Aufsichtsregimes 

VA Anfang November trafen sich Aufsicht und Ver-
sicherungsbranche auf Initiative der BaFin in Bonn 
erneut zum Austausch rund ums Thema  Solvency II. 
Es war bereits die fünfte Veranstaltung dieser Art 
(siehe zuletzt BaFinJournal  Dezember 2014). Sie 
stand diesmal ganz im Zeichen der bevorstehenden 
Scharfschaltung des neuen Aufsichtsregimes für die 
Versicherungswirtschaft zum 1.  Januar 2016. 

Die rund 280 Teilnehmer diskutierten in zwei 
 Podiumsdiskussionen und einer Vortragsrunde über 
die Solvency-II-Antragsverfahren, die Schlüssel-
funktionen und das Berichtswesen. Neben BaFin und 
Versicherungswirtschaft waren auch die Europäische 
Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA, die Deutsche 
Bundesbank und die Wissenschaft vertreten.

BaFin-Präsident Felix Hufeld sprach in seiner Be-
grüßungsrede von der „bisher weitreichendsten 
Reform des Versicherungsaufsichtsrechts“. Damit 
 Solvency II in der Praxis einheitlich gelebt werde, 

dürfe die Diskussion auch nach dem 1. Januar 2016 
nicht verstummen.

Dr. Frank Grund: Dialog mit den Unternehmen 
intensivieren

Dr. Frank Grund, seit 1. Oktober  Exekutivdirektor 
der Versicherungsaufsicht (siehe Interview  Seite 16), 
stimmte Hufeld zu. „Bereits in der Vorbereitungs-
phase haben sich Aufsicht und Versicherer intensiv 
ausgetauscht. Diesen Dialog werden wir ausbauen“, 
kündigte er an. 

Denn erst im Kontakt mit den Unternehmen könne 
die BaFin feststellen, was gut sei und was nicht. „Es 
kommt nun darauf an, Theorie und Praxis zu verbin-
den“, erklärte Grund. Sowohl Aufsicht als auch Versi-
cherungsunternehmen hätten große Anstrengungen 
unternommen, um die Anforderungen umzusetzen, 
die das neue Regelwerk ab 1. Januar 2016 stellt. 
„Nun müssen wir Solvency II die Chance geben, sich 
zu entfalten.“

Dialog mit der Versicherungsbranche: BaFin-Präsident Felix Hufeld bei der Veranstaltung zu Solvency II
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Interne Modelle: Ergebnisse bis Ende  November

Bereits seit dem 1. April 2015 können Versicherer bei 
der BaFin Anträge zur Genehmigung interner  Modelle, 
ergänzender Eigenmittel, unternehmensspezifischer 
Parameter, der Volatilitäts- und Matchinganpassung 
sowie der Übergangsmaßnahmen für risikofreie Zins-
sätze und versicherungstechnische Rückstellungen 
einreichen.

Grund kündigte an, dass die BaFin den meisten Un-
ternehmen die Ergebnisse der Prüfung der  Anträge 
zu internen Modellen bis Ende November/Anfang 
 Dezember mitteilen werde.

Sowohl Aufsicht als auch  Branchenvertreter bewer- 
teten den Verlauf der Antragsphase für interne  
Modelle in der Podiumsdiskussion „Solvency-II-An- 
tragsverfahren: Ziel erreicht?“ insgesamt positiv. 
Dr. Markus Hummel, Abteilungsleiter Risk Analytics & 
Reporting bei der Münchener Rückversicherungs- 
Gesellschaft AG, betonte den Nutzen, den solche Mo-
delle für die Unternehmenssteuerung böten. Wich-
tig sei, dass interne Modelle auch auf internationaler 
Ebene als Instrument der Risikosteuerung akzeptiert 
würden. BaFin-Referatsleiter Thorsten Arhold merk-
te an, dass die Unternehmen sie aber keinesfalls zu 
überzogener Kapitaloptimierung zweckentfremden 

dürften. Er bezog sich dabei auf die Entwicklungen im 
Bankenbereich, wo darüber diskutiert wird, die Mo-
dellierungsfreiheit einzuschränken.

Weitere Antragsverfahren

Auch die anderen Antragsverfahren unter  Solvency II 
waren Thema des Panels. BaFin-Referatsleiter 
Dr. Jörg Krause, der das Panel moderierte, berichtete, 
dass bereits zahlreiche Anträge für die Übergangs-
maßnahmen und die Volatilitätsanpassung eingegan-
gen sind. Hier sei der Dialog zwischen BaFin und Un-
ternehmen sehr konstruktiv, sagte BaFin-Referentin 
Beate Hannemann – erste Genehmigungen habe die 
BaFin bereits erteilen können. Mit Blick auf die nun 
beginnende laufende Aufsicht über die beantragten 
Maßnahmen mahnte Thomas Flemming, Vorstands-
vorsitzender der Mecklenburgischen Versicherungs-
Gesellschaft a. G., dass der bürokratische Aufwand 
für die Unternehmen bei der Aufsicht über die bean-
tragten Maßnahmen gering gehalten werden müsse. 
Exekutivdirektor Grund hatte in seiner Einführungs-
rede erklärt, dass die BaFin die Optionen für die Neu-
berechnung und Begrenzung des Abzugsbetrags bei 
der Übergangsmaßnahme für versicherungstechni-
sche Rückstellungen mit Augenmaß anwenden wird.

Nach Dr. Axel Wehling, Mitglied der Hauptgeschäfts-
führung des Gesamtverbands der deutschen Versi-
cherungswirtschaft, kommt es nun erstens darauf 
an, die ausstehenden Genehmigungsverfahren zügig 
abzuschließen und den Unternehmen Rechtssicher-
heit zu geben. Davon ausgehend sollte zweitens ein 
gemeinsames Verständnis entwickelt werden, wie die 
Maßnahmen für langfristige Garantien und die Über-
gangsmaßnahmen wirken.

Bereits in seinem Grußwort hatte BaFin-Präsident 
Hufeld zudem hervorgehoben, dass die Komplexität 
reduziert werden müsse. „Ein Genehmigungsantrag 
sollte nicht schwerer sein als der Aufseher“, scherz-
te Hufeld in Anspielung auf das bis zu 200 Kilogramm 
schwere Datenmaterial, das Unternehmen bei der 
 Beantragung interner Modelle bei der BaFin einge-
reicht hatten.

Schlüsselfunktionen: Umsetzung in der Praxis

Unter Solvency II haben die Versicherer vier Schlüs-
selfunktionen einzurichten: die unabhängige Risiko- 
controllingfunktion, die Compliance-Funktion, die In-
terne Revision und die Versicherungsmathematische 

Hinweis

Risikomanagement

Die BaFin beabsichtigt, die aufsichts-
rechtlichen Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement von Versiche-
rungsunternehmen (MaRisk VA) zum 
Jahresende aufzuheben. Die Anforde-
rungen finden ihre Grundlage dann in 
den Bestimmungen zu Solvency II, die 
im neuen Versicherungsaufsichtsgesetz 
umgesetzt sind. Hierzu wird die BaFin 
Auslegungsentscheidungen veröffentli-
chen. Die Anforderungen an die Unter-
nehmen werden durch die Aufhebung 
des Rundschreibens nicht sinken.
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Funktion. Die Frage, worauf es dabei in der Praxis an-
kommt, stand im Mittelpunkt der zweiten Podiums- 
diskussion. Die Teilnehmer waren sich darin einig, 
dass die Akzeptanz im Unternehmen der zentrale 
Punkt sei. „Governance gelingt, wenn die Schlüssel-
funktionen nicht nur formal umgesetzt, sondern aktiv 
gelebt werden“, sagte Dr. Jürgen  Bürkle, Leiter Recht 
und Compliance bei der Stuttgarter LV a. G. 

Vor allem kleine und mittlere Versicherungsunterneh-
men hätten Schwierigkeiten, die Funktionen adäquat 
umzusetzen, gab Prof. Jens Gal von der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main zu bedenken. BaFin-Re-
ferentin Helena Walbröhl erinnerte daran, dass ihnen 
das Proportionalitätsprinzip zugutekäme: „Sie können 
Schlüsselfunktionen miteinander bündeln, wenn dies 
ihrem Risikoprofil entspricht. Unternehmen mit sehr 
schwach ausgeprägtem Risikoprofil können sogar alle 
vier Schlüsselfunktionen bündeln, wenn sie die Be-
dingungen aus Artikel 271 Absatz 2 der  Delegierten 
Verordnung zu  Solvency II erfüllen.“ 

Walbröhl ging außerdem auf die Möglichkeit der Aus-
gliederung von Schlüsselfunktionen ein. Die Unter-
nehmen müssten sich vor der Entscheidung für oder 
gegen Outsourcing systematisch mit den Chancen 
und Risiken auseinandersetzen, erklärte sie. „Unab-
hängig davon, ob sie rein rechtlich ausgliedern dür-
fen, sollten sich alle Unternehmen – auch die klei-
nen – individuell mit der Frage auseinandersetzen, 
ob die Schlüsselfunktionen nicht direkt ins Unterneh-
men gehören“,  betonte Walbröhl, „insbesondere, um 

deren internes Standing abzusichern.“ 
BaFin-Referent Till Redenz erklärte, dass 
es für die fachliche Eignung der Inha-
ber von Schlüsselfunktionen keine zwin-
genden schematischen Anforderungen 
gebe, etwa einen bestimmten berufli-
chen Hintergrund. Wichtig sei, dass die 
verantwortliche Person an der Spitze 
einer Schlüsselfunktion und deren Mitar-
beiter über die Kenntnisse verfügten, die 
für ihre jeweilige Aufgabe erforderlich 
 seien. Auch hier sei es an den Unterneh-
men, interne Leitlinien zu entwickeln.

Informationsbedarf beim  
Berichtswesen

Besonders groß ist nach wie vor der In-
formationsbedarf zur Berichterstattung 
unter Solvency II. Vertreter von BaFin, 

EIOPA und Bundesbank gingen in ihren Vorträgen 
auf verschiedene Aspekte des Berichtswesens ein. 
Dr. Kay-Uwe Schaumlöffel, Leiter der Grundsatz- 
abteilung der Versicherungsaufsicht, betonte, dass 
die BaFin sich des großen Aufwands für die Unterneh-
men bewusst sei. „Dieser lohnt sich aber: Gerade in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht die Aufsicht 
verlässliche und umfassende Informationen über die 
Lage der Unternehmen“, warb er.

Pamela Schuermans, Gruppenleiterin Versicherungs-
regulierung bei EIOPA, erläuterte die Rolle der Offen-
legung in der Aufsichtsphilosophie von  Solvency II. 
Die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit schaf-
fe Anreize für ein angemessenes Management der 
Risiken und vermindere damit die Gefahren für die 
Versicherungsnehmer. Dies sei auch positiv für die 
Stabilität des europäischen Versicherungssektors ins-
gesamt. 

Die Rechtsgrundlagen und Bestandteile des Berichts-
wesens sowie die Einreichungsfristen waren  Thema 
des Vortrags von BaFin-Referentin Silke  Brüggemann. 
BaFin-Experte Christoph Fußwinkel ging auf die tech-
nischen Aspekte der Meldestandards ein. „Damit 
beschreitet die BaFin Neuland“, erklärte er. In der 
Vorbereitungsphase habe man aber überwiegend 
positive Erfahrungen gemacht. Judith Höhler vom 
Zentralbereich Statistik der Deutschen Bundesbank 
schließlich erläuterte den Konferenzteilnehmern, wie 
sich die Versicherungsstatistik der Europäischen Zen-
tralbank in das Berichtswesen einfügt.

Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor der Versicherungsaufsicht:  
„Wir müssen Solvency II die Chance geben, sich zu entfalten“
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In der Diskussion gab es unterschiedliche Ansichten 
dazu, ob das Solvency-II-Berichtswesen für das Ziel 
der Marktdisziplin durch Transparenz geeignet sei. 
Vertreter kleiner und mittlerer Versicherungsunter-
nehmen forderten eine vollständige Befreiung vor al-
lem von der quartalsweisen Berichtspflicht. Schaum-
löffel erklärte jedoch, dass dies keine Option sei: „Wir 
haben bei der Befreiung das getan, was inhaltlich 
sinnvoll und rechtlich möglich ist.“ n

Aufsicht über Banken
BaFin-Veranstaltung zum aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess 

BA Am 20. Oktober 2015 lud die BaFin Vertreter 
von Instituten und Verbänden zu einer ganztägigen 
Konferenz nach Bonn ein, bei der sie den neuen auf-
sichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess 
(Supervisory Review and Evaluation Process – SREP, 
siehe Infokasten Seite 28) vorstellte. Auch Experten 
der Deutschen Bundesbank, der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) und der Zentralbank der Niederlande 
beleuchteten das Thema in ihren Vorträgen.

Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse: Über 
400 Anmeldungen gingen bei der BaFin ein, von de-
nen sie aufgrund der beschränkten Anzahl der Plätze 
nur rund 200 berücksichtigen konnte. 

Proportionalitätsprinzip gewahrt

In seinem Grußwort betonte BaFin-Abteilungsleiter 
Matthias Güldner, dass die deutsche Aufsicht seit 

Hinweis

Vorträge

Die Vortragsfolien der Themenrunde  
Berichtswesen finden Sie auf der 
 Internetseite der BaFin.
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langem regelmäßig jedes Kreditinstitut in einem Ri-
sikoprofil umfassend bewerte. Dabei berücksichtige 
sie bereits viele Aspekte, die die Europäische Ban-
kenaufsichtsbehörde EBA in ihren Leitlinien vorgebe. 
Güldner hob hervor, dass auch im Rahmen dieser 
Leitlinien das Proportionalitätsprinzip gewahrt blei-
be. Dies sei besonders für den deutschen Banken-
sektor mit seiner heterogenen Struktur wichtig.

Dr. Thomas Gstädtner, Abteilungsleiter in der Auf-
sicht über bedeutende Institute bei der Europäi-
schen Zentralbank, gab einen Einblick in den SREP 
der EZB auf Grundlage der neuen Leitlinien. Er be-
richtete, dass die EZB in diesem Jahr anhand ihrer 
Methodologie zum ersten Mal einen vollständigen 
SREP bei den 123 bedeutenden Instituten durchge-
führt habe. Ausgehend von den dabei gewonnenen 
Erfahrungen wolle sie ihre Methodologie nun an eini-
gen Stellen nachbessern, um den einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus in der Eurozone weiter voranzu-
treiben.

Angemessene Eigenmittelausstattung und 
Geschäftsmodellanalyse

BaFin-Experte Bernd Wiesemann referierte über das 
in den Leitlinien angelegte Konzept zur aufsichtli-
chen Festlegung angemessener Eigenkapitalanforde-
rungen und die daraus resultierenden Änderungen. 
Auf der Basis eines so genannten Säule-1-plus-Kon-
zepts habe die Aufsicht künftig für alle wesentlichen 
Risiken, die nicht durch die Mindestkapitalanforde-
rungen in Säule 1 gemäß europäischer Eigenmit-
telrichtlinie und -verordnung (Capital Requirements 
Directive IV und Capital Requirements  Regulation – 
CRD IV und CRR) abgedeckt sind, zusätzliche Kapi- 
talanforderungen festzulegen. Außerdem  ergäben 
sich neue Anforderungen für die internen Risiko- 
tragfähigkeitsverfahren, die den Startpunkt der auf-
sichtlichen Quantifizierung bilden.

Dr. Stefan Blochwitz, Abteilungsleiter Bankgeschäft-
liche Prüfungen bei der Deutschen Bundesbank, 
stellte die Vorgehensweisen verschiedener Aufsichts-
behörden bei der Analyse von Geschäftsmodellen 
vor. Diese ist eine der wichtigsten Neuerungen, die 
die EBA-Leitlinien mit sich gebracht haben. Blochwitz 
erklärte, dass die Geschäftsmodellanalyse verschie-
dene Elemente der Banksteuerung betreffe, etwa die 
Strategie, das Risikomanagement und die Ertrags- 
und Finanzplanung. Dabei seien institutsinterne und 
-externe Faktoren zu berücksichtigen. Er betonte 
jedoch, die Bankaufseher sähen sich weder als die 
besseren Manager, noch würden sie der Geschäfts-
leitung einer Bank jedwede Entscheidung über die 
zukünftige strategische Ausrichtung abnehmen.

Interne Steuerung der Liquiditätsausstattung

Die interne Steuerung einer angemessenen Liquidi-
tätsausstattung (Internal Liquidity Adequacy Assess-
ment Process – ILAAP) war Thema des Vortrags von 
Dr. Clemens Bonner von De Nederlandsche Bank. 
Er erörterte, wie der ILAAP in den Niederlanden 

BaFin-Abteilungsleiter Matthias Güldner:  
„Proportionalitätsprinzip bleibt gewahrt“

Hinweis

Vorträge

Vortragsfolien der Veranstaltung finden 
Sie auf der Internetseite der BaFin.
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umgesetzt ist. Beim ILAAP handele es sich primär 
um ein bankinternes Steuerungsmodul, betonte 
Bonner. Die niederländische Aufsicht lege bei der  
Validierung und Weiterentwicklung des ILAAPs gro-
ßen Wert auf Transparenz und suche darum den 
Dialog mit den Kreditinstituten. Dies entspricht der 
 Herangehensweise der deutschen Aufsicht.

BaFin-Expertin Dr. Sandra Bourbeck schließlich er-
läuterte die Besonderheiten des SREP im Hinblick 
auf die weniger bedeutenden Institute. Sie machte 
deutlich, dass das Thema für Deutschland beson-
ders wichtig sei, da es in keinem anderen Land so 
viele kleine Kreditinstitute gebe. Bourbeck erläuter-
te die Struktur der Aufsicht über weniger bedeuten-
de Institute, ging auf deutsche Besonderheiten ein, 
beispielsweise die Rechnungslegung nach dem Han-
delsgesetzbuch (HGB), und hob ebenfalls das Pro-
portionalitätsprinzip hervor. n

Auf einen Blick

SREP: Neuer Prozess

Im Dezember 2014 veröffentlichte die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
EBA einheitliche europäische Vorgaben 
für den aufsichtlichen Überprüfungs- 
und Bewertungsprozess (Supervisory 
Review and Evaluation Process – SREP) 
in Form von Leitlinien. Adressat dieser 
Leitlinien sind die nationalen Aufsichts-
behörden. Auch die deutsche Aufsicht 
wird sie ab 2016 umsetzen. Viele Ele-
mente des künftigen SREPs sind hier 
bereits heute Praxis. Andere Teile sind 
neu, insbesondere die tiefergehende 
Geschäftsmodellanalyse, die Festle-
gung der aufsichtlich angemessenen 
Eigenmittelausstattung und – soweit 
aus aufsichtlicher Perspektive not-
wendig – die Bestimmung der erfor-
derlichen Liquiditätsausstattung. Die 
europäische Zentralbank und die EBA 
entwickeln derzeit die entsprechenden 
Verfahren.
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Verbraucher
Warnungen und aktuelle 

Kurzmeldungen  

zum Verbraucherschutz

Untersagung
BalticPay Corporation (Sitz in Lettland): Finanztransfer-
geschäft in Deutschland ohne Erlaubnis

BA Die BaFin hat der BalticPay Corporation mit Sitz 
in Riga, Lettland, das weitere Betreiben des Finanz-
transfergeschäftes in Deutschland untersagt.

Die BalticPay Corporation erbrachte unerlaubt Zah-
lungsdienste in Deutschland, indem sie Gelder 
durch Lastschriften oder Überweisungen zugunsten 
dritter Zahlungsempfänger auf eigenen deutschen 
Konten entgegennahm und auf ihre Konten in Lett-
land weiterleitete. Gesellschafter der BalticPay Cor-
poration waren Thomas Lennert und Jens Leinert.

Mit der Annahme der Gelder auf deutschen Konten 
betrieb die BalticPay Corporation das Finanztrans- 
fergeschäft gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 Zahlungs- 

diensteaufsichtsgesetz (ZAG) ohne die nach § 8 
Absatz 1 Satz 1 ZAG erforderliche Erlaubnis. Sie 
war auch nicht gemäß § 26 Absatz 1 ZAG befugt, 
im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleis-
tungsverkehrs in Deutschland Zahlungsdienste zu 
erbringen. Die BalticPay Corporation ist in Lettland 
von der dortigen Aufsicht, der Financial and  Capital 
Market Commission (FKTK), nicht autorisiert, 
grenzüberschreitend tätig zu werden.

Die BaFin hat daher gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 
ZAG die sofortige Einstellung dieser Geschäfte ge-
genüber der BalticPay Corporation angeordnet. n

Linkempfehlung für Verbraucher
Diese und weitere Verbraucher-
mitteilungen finden Sie auch auf der 
 Internetseite der BaFin:
www.bafin.de » Verbraucher
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Abwicklung unerlaubter Geschäfte

Sachwert-Schmiede GmbH: Einlagengeschäft ohne 
 Erlaubnis

BA Die BaFin hat der Sachwert-Schmiede GmbH, 
Heddesheim, aufgegeben, das unerlaubt betriebene 
Einlagengeschäft durch Rückzahlung der angenom-
menen Gelder unverzüglich abzuwickeln.

Die Sachwert-Schmiede GmbH schloss mit Dritten 
Darlehensverträge, in denen sie sich zur unbeding-
ten Rückzahlung der angenommenen Gelder an die 
Darlehensgeber verpflichtete. Mit der Annahme von 
Geldern auf der Grundlage der Darlehensverträge 
betreibt die Sachwert-Schmiede GmbH das Einla-
gengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der 
BaFin. Sie ist verpflichtet, die Gelder unverzüglich 
und vollständig an die Darlehensgeber zurückzu-
zahlen. n

Makonzept Finanz- und Versicherungsmakler GmbH: 
Einlagengeschäft ohne Erlaubnis

BA Die BaFin hat der Makonzept Finanz- und Versi-
cherungsmakler GmbH, Gilching, aufgegeben, das 
von ihr ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft 
einzustellen und durch Rückzahlung der angenom-
menen Gelder unverzüglich abzuwickeln.

Die Makonzept Finanz- und Versicherungsmakler 
GmbH nahm von Anlegern unbedingt rückzahlbare 
Gelder auf Grundlage von „patriarchischen Darle-
hen“, „stillen Beteiligungen“ und „sonstigen „Dar-
lehen“ entgegen. Damit betreibt die Makonzept 
Finanz- und Versicherungsmakler GmbH das Ein-
lagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der 
BaFin. n

Sabine Faltermeier KG: Einlagengeschäft ohne Erlaubnis

BA Die BaFin hat der Sabine Faltermeier KG, Re-
gensburg, aufgegeben, das von ihr ohne Erlaubnis 
betriebene Einlagengeschäft durch Rückzahlung der 
angenommenen Gelder unverzüglich abzuwickeln.

Die Sabine Faltermeier KG schloss mit Dritten Dar-
lehensverträge, in denen sie sich zur unbedingten 
Rückzahlung der angenommenen Gelder an die 
Darlehensgeber verpflichtete. Mit der Annahme von 
Geldern auf der Grundlage der Darlehensverträge 
betreibt die Sabine Faltermeier KG das Einlagenge-
schäft ohne die erforderliche Erlaubnis der  BaFin. 
Sie ist verpflichtet, die Gelder unverzüglich und 
vollständig an die Darlehensgeber zurückzuzahlen.

Auf Antrag der Sabine Faltermeier KG auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
der Gesellschaft ordnete das Amtsgericht Regens-
burg (Insolvenzgericht) mit Beschluss vom 2. Ok-
tober 2015 die vorläufige Insolvenzverwaltung an 
 (Az.: 4 IN 487/15). n

Volkmar Betz: Einlagengeschäft ohne Erlaubnis

BA Die BaFin hat Herrn Volkmar Betz, Waiblingen, 
aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagenge-
schäft durch Rückzahlung der angenommenen Gel-
der unverzüglich abzuwickeln.

Betz schloss mit Dritten Darlehensverträge, in denen 
er sich zur unbedingten Rückzahlung der angenom-
menen Gelder an die Darlehensgeber verpflichtete. 
Mit der Annahme von Geldern auf der Grundlage  
der Darlehensverträge betreibt Betz das Einlagen- 
geschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin. 
Er ist verpflichtet, die Gelder unverzüglich und voll-
ständig an die Darlehensgeber zurückzuzahlen. n
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WA Die Kapitalmarktunion, ein zentraler Baustein 
der europäischen Finanzintegration, ist derzeit eines 
der bedeutensten Projekte der Europäischen Kom-
mission (siehe Infokasten Seite 32). Am 30. Sep-
tember veröffentlichte sie einen Aktionsplan (siehe 
BaFinJournal Oktober 2015), in dem sie insgesamt 
33 konkrete Maßnahmen vorschlägt, die aus ihrer 
Sicht notwendig sind, um die Ziele des Aktionsplans 
zu erreichen: die Schaffung von mehr Anlagemög-
lichkeiten, eine bessere Finanzierung der Realwirt-
schaft, ein stärkeres und krisenfesteres Finanz-
system, eine vertiefte Finanzintegration sowie ein 
stärkerer Wettbewerb.

Die Maßnahmen sollen nach dem Willen der Kom-
mission schrittweise bis 2019 angegangen wer-
den. Zum Teil handelt es sich bereits um konkrete 

Gesetzesvorschläge, aber auch Sondierungsmaß-
nahmen und Konsultationen zählen zu den Vorha-
ben.

Prioritäre Maßnahmen

Die Kommission identifiziert in ihrem Aktionsplan 
mehrere prioritäre Maßnahmen, zu denen sie zeit-
gleich mit dem Aktionsplan bereits Dokumente 
veröffentlicht hat: ein Rahmenwerk für Verbrie-
fungen, Änderungen für Versicherer in Bezug auf 
die Risikokalibrierung für Anlagen in Infrastruk-
tur und europäische langfristige Investmentfonds, 
Änderungen der Verordnungen über europäische 
Fonds für soziales Unternehmertum (Regulation on 
 European  Social Entrepreneurship Funds – EuSEF) 
und über europäische Risikokapitalfonds (Regulation 

Kapitalmarktunion
Aktionsplan der Kommission: Prioritäre Maßnahmen und  
Zeitplan bis 2019
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on European Venture Capital Funds – EuVECA), ein 
europäisches Rahmenwerk für gedeckte Schuldver-
schreibungen und eine Analyse der Auswirkungen 
der Finanzmarktregulierung auf Investitionen.

Rahmenwerk für Verbriefungen

Um die Finanzierung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen sowie von Infrastrukturprojekten zu ver-
bessern und die Investorenbasis zu verbreitern, 
will die Kommission den Verbriefungsmarkt wieder 
beleben. Dazu hat sie ein Paket mit zwei Legislativ-
vorschlägen veröffentlicht. Dieses umfasst zum ei-
nen eine bereichsübergreifende Verbriefungsverord-
nung, die auf alle Verbriefungen Anwendung findet. 
Sie enthält Sorgfaltspflichten (Due Diligence) für In-
vestoren, Selbstbehaltsanforderungen für Originato-
ren, Sponsoren oder ursprüngliche Darlehensgeber 
(Original Lender) und Transparenzpflichten. Zudem 
definiert sie Kriterien für einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefungen (Simple, Transparent 
and Standardised Securitisations – STS) und skiz-
ziert eine spezifische Aufsichtsarchitektur für Ver-
briefungen. Nach dem Kommissionsvorschlag soll 
die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-
hörde ESMA eine öffentlich zugängliche Liste unter-
halten, aus der hervorgeht, welche Verbriefungen 
STS sind. Die Liste soll auf einer Selbsteinschätzung 
der Parteien beruhen, die an einer Verbriefung be-
teiligt sind, aber durch die zuständigen Aufsichtsbe-
hörden angepasst werden können.

Der zweite Vorschlag betrifft die Eigenmittelverord-
nung (Capital Requirements Regulation – CRR). Die 
Kommission will sie ändern, um die Kapitalanforde-
rungen der Banken für Verbriefungspositionen risi-
kosensitiver zu machen. Da die aufsichtsrechtliche 
Behandlung von Verbriefungen für Versicherer in 
einem Delegierten Rechtsakt zu Solvency II festge-
legt ist, sollen die diesbezüglichen Änderungen erst 
später erfolgen.

Infrastrukturprojekte unter Solvency II

Allerdings schlägt die Kommission schon jetzt eine 
Novelle des Delegierten Rechtsakts zu Solvency II 
in Bezug auf Infrastrukturinvestitionen und Inves-
titionen in europäische langfristige Investment-
fonds (Long-Term Investment Funds – ELTIFs) vor. 
Im Mittelpunkt ihres Vorschlags steht die Einfüh-
rung einer neuen Anlageklasse für Investitionen in 

 Infrastruktur, bei der weniger Risikokapital zu un-
terlegen ist als nach der bisherigen Kalibrierung. 
Die Kommission schlägt dafür vor, den Stressfaktor 
auf nicht-börsengehandelte Eigenkapitalinvestitio-
nen in Infrastruktur von 49 auf 30 Prozent zu sen-
ken. 

Zudem sollen ELTIFs nun den gleichen Kapitalregeln 
unterliegen wie Aktien, die an regulierten Börsen 
gehandelt werden. Dies stellt die ELTIFs europäi-
schen Risikokapitalfonds (EuVeCas) und europäi-
schen Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) 
gleich. Aktien, die in multilateralen Handelssyste-
men gehandelt werden, werden den an regulierten 
Börsen gehandelten Aktien gleichgestellt. 

Konsultation zu EuVeCa- und EuSEF- 
Verordnung 

Die Kommission führt aktuell zudem eine Konsulta-
tion zur Änderung der EuVeCa- und der EuSEF-Ver-
ordnung durch. Gegenwärtig sind der EuVeCa- und 
der EuSEF-Pass nur für Betreiber kleinerer Fonds er-
hältlich, die Portfolios von weniger als 500 Millionen 
Euro verwalten. Die Kommission will die Reichweite 
der Pässe erhöhen und beispielsweise auch größe-
ren Fondsverwaltern die Möglichkeit geben, EuVeCa- 
und EuSEF-Fonds aufzulegen und zu vermarkten. 
Zugleich könne möglicherweise die Anlageschwelle 

Auf einen Blick

Kapitalmarktunion

Die Kapitalmarktunion zählt derzeit zu 
den wichtigsten Projekten der Euro-
päischen Kommission im Bereich der 
Finanzmarktregulierung. Ziel ist ein 
Binnenmarkt für Kapital, der zu mehr 
grenzüberschreitender Risikoteilung, 
tieferen und liquideren Märkten und ei-
ner größeren Vielfalt an Finanzierungs-
quellen für die Realwirtschaft beiträgt. 
Die Hauptmaßnahmen im Rahmen 
der Kapitalmarktunion sollen bis 2019 
angegangen werden.
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gesenkt und so mehr Investoren Zugang zu 
 EuVeCas und EuSEFs gewährt werden, um europa-
weit mehr Anlagegelder gewinnen und der Realwirt-
schaft effizienter zur Verfügung stellen zu können. 

Weitere Überlegungen betreffen die Senkung der 
Registrierungskosten und eine Ausweitung der Ver-
mögensgegenstände, die EuVeCas und EuSEFs er-
werben dürfen. Die Kommission hat angekündigt, 
dazu im dritten Quartal 2016 einen Legislativvor-
schlag zu machen. 

Konsultation über gedeckte Schuldverschrei-
bungen 

Auch zum Thema gedeckte Schuldverschreibun-
gen hat die Kommission bereits eine Konsultation 
gestartet. Der Markt ist gegenwärtig laut Kommis-
sion infolge nationaler Vorschriften fragmentiert. 
Die großen Unterschiede zwischen den Rechtsrah-
men und Aufsichtspraktiken der Mitgliedstaaten, 
die eigene Rechtsvorschriften für gedeckte Schuld-
verschreibungen erlassen haben, schränken die 
Möglichkeiten für eine Standardisierung der Kre-
ditvergabe- und Offenlegungspraxis nach Ansicht 
der Kommission ein. Dies könne Hemmnisse für die 
Markttiefe und -liquidität und den Zugang der Anle-
ger zu anderen europäischen Märkten verursachen.

Im Konsultationspapier zeigt sie mögliche Schwach-
stellen und Sicherheitslücken in nationalen Pfand-
briefmärkten auf, die in Folge der Krise entstanden 
sind. Die Kommission hält es für zweckmäßig, ei-
nen integrierten europäischen Gesetzesrahmen für 
Pfandbriefe zu schaffen. Ein solches Rahmenwerk 
könnte ihrer Ansicht nach helfen, die Finanzierungs-
bedingungen in der gesamten Europäischen  Union 
zu verbessern und grenzüberschreitende Inves-
titionen und Emissionen in jenen Mitgliedstaaten 
zu erleichtern, deren Pfandbriefmärkte derzeit mit 
praktischen oder rechtlichen Herausforderungen 
konfrontiert sind.

Demnach könne der europäische Rechtsrahmen auf 
gut funktionierenden nationalen Regelungen auf-
bauen, ohne diese zu beeinträchtigen. Hochwer-
tige Standards und bewährte Verfahren sollen als 
Grundlage dienen. Darüber hinaus will die Kom-
mission bei der Konsultation Standpunkte einholen, 
inwiefern ähnliche Strukturen sinnvoll wären, um 
Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen zu 
unterstützen. 

Sondierung zu Rechtsrahmen für Finanzdienst-
leistungen 

Schließlich sucht die Europäische Kommission der-
zeit in Form einer Sondierung empirische Befunde 
und Rückmeldungen, anhand derer sie die Wechsel-
wirkungen zwischen den neuen Vorschriften der Fi-
nanzmarktregulierung und deren kumulative Auswir-
kungen auf das Investitionsumfeld bewerten kann. 

Die Kommission selbst hat beispielsweise bereits im 
Juli 2015 eine Konsultation darüber abgehalten, wie 
sich einige der neuen Eigenkapitalanforderungen für 
Kreditinstitute, die in der europäischen Eigenmittel-
richtlinie CRD IV (Capital Requirements Directive IV) 
und in der CRR festgelegt sind, auf die Kreditverga-
be in der Praxis ausgewirkt haben. Ziel war es un-
ter anderem herauszufinden, ob die Kreditvergabe 
an kleine und mittlere Unternehmen und die Finan-
zierung von Infrastrukturprojekten betroffen wa-
ren. Die Analyse der Kommission könnte zu weiteren 
spezifischen Maßnahmen hinsichtlich der Wider-
standsfähigkeit des Bankensystems führen.

Weitere für 2015 geplante Maßnahmen

Noch vor Ende des Jahres möchte die Kommission 
darüber hinaus einen Vorschlag zur Modernisierung 
der Prospektrichtlinie vorlegen, damit die öffentliche 
Kapitalbeschaffung für Unternehmen billiger wird, 
und zwar in Form einer Verordnung. Prospekte s eien 
aufwändig und teuer, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen, und umfassten in der Regel 
mehrere hundert Seiten, so die Kommission. Gleich-
zeitig seien sie für Investoren unter Umständen zu 
komplex und ausführlich, da die Informationen, die 
für eine Anlageentscheidung relevant seien, schwer 
herauszufiltern seien.

Hinweis

Maßnahmen ab 2016

Welche Maßnahmen die Kommission 
für die kommenden Jahre plant, ist der 
Grafik auf Seite 34 zu entnehmen.

33

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0071&from=DE


Kurz & Aktuell Aufsicht Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung Internationales

Geplante Maßnahmen ab 2016
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Die Kommission möchte daher die Vorschriften 
überarbeiten, wann ein Prospekt erforderlich ist, 
die Angabepflichten und das Genehmigungsverfah-
ren straffen und eine verhältnismäßige Regelung 
schaffen, nach der kleine und mittlere Unternehmen 
einen Prospekt erstellen und an die Kapitalmärk-
te gehen können. Punktuelle Vorentwürfe, die die 
Kommission vorgelegt hat, werden derzeit bereits in 
einem beratenden Ausschuss des Rats diskutiert.

Bis Ende 2015 will die Kommission außerdem ein 
Grünbuch über Retail-Finanzdienstleistungen und 
Versicherungen veröffentlichen, um Auffassungen 
darüber einzuholen, wie die Auswahlmöglichkei-
ten, der Wettbewerb und das grenzüberschreitende 
Angebot an Retail-Finanzprodukten erhöht werden 
können und wie sich die Digitalisierung auf Retail-
Finanzdienstleistungen auswirkt.

Schließlich plant sie, noch in diesem Jahr regu-
latorische Hindernisse für die Notierung kleiner 

Unternehmen an den Aktien- und Anleihemärkten 
unter die Lupe zu nehmen und europäische Bera-
tungsstrukturen zu schaffen, um Börsengänge die-
ser Unternehmen zu unterstützen.

Bewertung: Chancen und Risiken

Die Kapitalmarktunion als umfassendes Maßnah-
menpaket zur Kapitalmarktentwicklung mit Fokus 
auf der Langfristfinanzierung kleiner und mittlerer 
Unternehmen scheint durchaus das Potenzial zu ha-
ben, Finanzierungsalternativen zu fördern und die 
Bankenfinanzierung, die in Europa sehr ausgeprägt 
ist, zu ergänzen. Der Aktionsplan stellt dabei die 
historisch bedeutende Rolle der Banken bei der Kre-
ditfinanzierung der Wirtschaft nicht in Frage, was 
die BaFin begrüßt. 

Darüber hinaus ist positiv zu bewerten, dass die 
Kommission klargestellt hat, dass die Beteiligung 
von kleinen und mittleren Unternehmen am geplan-
ten zentralen System für Finanz- und Kreditdaten 
freiwillig ist. Auch die Absicht, einen harmonisierten 
Rechtsrahmen für die Kreditvergabe durch Kredit-
fonds und deren grenzüberschreitende Tätigkeit zu 
schaffen, befürwortet die BaFin sehr.

Eine Kapitalmarktunion mit Einheitslösungen für alle 
Marktteilnehmer in der EU sollte aufgrund der Hete-
rogenität der Märkte jedoch nicht erwartet werden. 
Auf längere Sicht kann eine Kapitalmarktunion nur 
erfolgreich sein, wenn die Besonderheiten Europas 
und die Traditionen der Mitgliedstaaten Berücksich-
tigung finden. Das Bundesfinanzministerium hat da-
her einen Fragenkatalog erarbeitet, der bei der Um-
setzung jeder Maßnahme des Aktionsplans beachtet 
werden sollte:

 - Ist der Nutzen der Maßnahme größer als die Be-
lastungen beziehungsweise Risiken, die mit ihr 
einhergehen (Verhältnismäßigkeit)?

 - Unterstützt sie die Finanzstabilität?
 - Achtet sie den Subsidiaritätsgedanken im Zu-

sammenwirken zwischen Union und Mitglied-
staaten?

 - Achtet sie bestehende „Best Practices“ und be-
währte Strukturen der Mitgliedstaaten und nutzt 
sie das Vorhaben als Orientierung für einen 
 europäischen Rahmen?

 - Wahrt sie fairen Wettbewerb zwischen unter-
schiedlichen Finanzierungsarten und -quellen?

Links zum Thema

Aktionsplan der Kommission
www.ec.europa.eu

Vorschlag für Verbriefungsverord-
nung 
www.ec.europa.eu

Vorschlag für Änderung der CRR
www.ec.europa.eu

Vorschlag für Novelle der Delegier-
ten Rechtsakte zu Solvency II
www.ec.europa.eu

Konsultation zu EuVeCa- und 
EuSEF-Verordnung 
www.ec.europa.eu

Konsultation zu gedeckten Schuld-
verschreibungen
www.ec.europa.eu

Sondierung zu Finanzdienstleis-
tungen 
www.ec.europa.eu
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Aufsichtskollegien
Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Versicherungsgruppen

Im Zuge der Weiterentwicklung der Märkte ist au-
ßerdem dafür Sorge zu tragen, dass Risiken über-
wacht werden und keine neuen Risiken für die Fi-
nanzstabilität Europas entstehen. Zudem muss der 
Anlegerschutz gewahrt bleiben. Werden auf diese 
Fragen und Herausforderungen befriedigende Ant-
worten gefunden, kann das große Projekt Kapi-
talmarktunion echte Gewinne für Realwirtschaft, 
Marktteilnehmer und Anleger bringen. n

Autorinnen
Miriam Geßler
Eva-Christina Smeets
BaFin-Abteilung für Internationales – 
Referat Wertpapieraufsicht

VA Aufsichtskollegien (Colleges) sind ein wesent-
licher Bestandteil der Gruppenaufsicht. Bei der Be-
aufsichtigung multinationaler Versicherungsgruppen 
stehen die beteiligten Behörden, die für die Grup-
pen- beziehungsweise Einzelaufsicht zuständig sind, 
vor der Herausforderung, alle notwendigen Infor-
mationen untereinander auszutauschen. Dies ist 

vor allem wichtig, um strategische oder ungünstige 
wirtschaftliche Entwicklungen in anderen Teilen der 
Gruppe zu erkennen und frühzeitig Gegenmaßnah-
men einleiten zu können.

Zu diesem Zweck gibt es in der Europäischen  Union 
bereits seit gut 16 Jahren Aufsichtskollegien, die 

36



Kurz & Aktuell Aufsicht Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung Internationales

sich aus Mitarbeitern der zuständigen Aufsichtsbe-
hörden zusammensetzen. Mit dem Start des neuen 
europäischen Aufsichtsregimes Solvency II erreicht 
diese Zusammenarbeit nun eine neue  Qualitätsstufe. 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der Aufsichtskollegien, beschreibt 
den Status quo und geht auf die Herausforderun-
gen ein, die mit der verstärken Kooperation unter 
 Solvency II einhergehen. 

Helsinki-Protokoll und Finanzkrise

Die Einsetzung von Kollegien in Europa geht zurück 
auf das Helsinki-Protokoll aus dem Jahr 2000. Diese 
Vereinbarung basierte auf der Versicherungsgrup-
penrichtlinie von 1998. Sie regelte erstmals, dass 
sich Aufsichtsbehörden gegenseitig die Informatio-
nen zu übermitteln haben, die zur Beaufsichtigung 
einer Gruppe nötig sind. Das Protokoll gab vor, dass 
hierzu ein Koordinierungsausschuss (Coordination 
Committee) einzurichten sei, und definierte dessen 
Vorsitz und seine Aufgaben. Diese „CoCos“ sind die 
Vorläufer der heutigen Aufsichtskollegien bei Versi-
cherungsgruppen, hatten aber eher informellen Cha-
rakter. Zudem gab es sie nur für einige der größten 
Versicherungsgruppen. 

Bei der Aufarbeitung der Ursachen der Finanzkrise 
2007/2008 untersuchte der Finanzstabilitätsrat FSB 
im Auftrag der G 20, wie gut die Aufsichtsbehörden 

bei der Beaufsichtigung multinationaler Firmenzu-
sammenschlüsse im Finanzsektor zusammenar-
beiten. Eine wichtige Erkenntnis war, dass es nicht 
einmal für alle größeren grenzüberschreitenden Un-
ternehmen Aufsichtskollegien gab. Außerdem wurde 
Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit deut-
lich.

In der Folge wurden auf europäischer Ebene die 
Strukturen für Kollegien entwickelt, die bis heute 
existieren: 

 - Der Vorläufer der Europäischen Versicherungs-
aufsichtsbehörde EIOPA, CEIOPS, stieß die Ein-
richtung von Kollegien für alle Versicherungs-
gruppen an, die Töchter in den Mitglieds- und 
Vertragsstaaten der Europäischen Union haben.

 - EIOPA erhielt bei der Gründung zum 1. Januar 
2011 unter anderem den Auftrag, „zur Förde-
rung und Überwachung eines effizienten, wirk-
samen und kohärenten Funktionierens der […] 
Aufsichtskollegien“1 beizutragen.

 - Mit der Solvency-II- und der Omnibus-II-Richt-
linie wurde ein neuer gesetzlicher Rahmen für 
Aufsichtskollegien entwickelt, der in Deutschland 
bereits seit dem 1. April 2015 in Kraft ist.

 
Europäische Vorschriften

Nach der Solvency-II-Richtlinie müssen die Auf-
sichtsbehörden der Gruppen, die nicht ausschließ-
lich in einem Mitgliedstaat tätig sind, Mitglied im 
jeweiligen Aufsichtskollegium sein (siehe Infokas-
ten  Seite 38). Das gilt sowohl für die Gruppenauf-
sichtsbehörde, die im Kollegium den Vorsitz hat, als 
auch für die Behörden der Staaten, in denen Toch-
terunternehmen der Gruppe ihren Sitz haben. Eine 
 Option, die Mitgliedschaft zu verweigern, sieht das 
neue Aufsichtsrecht nicht vor. 

Der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 
kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu, während 
die anderen Aufsichtsbehörden mitwirken und mit 
der Gruppenaufsichtsbehörde Hand in Hand arbeiten 
sollen. Hierzu gehören neben der Zusammenarbeit 
und dem Informationsaustausch der Mitglieder in ei-
nigen Bereichen auch gemeinsame Entscheidungen, 
zum Beispiel bei internen Modellen.

1 Artikel 21 Absatz 1 EIOPA-Verordnung.

Hinweis

Neues Versicherungs- 
aufsichtsgesetz

Die Solvency-II-Richtlinie wurde in 
Deutschland mit dem Gesetz zur 
Modernisierung der Finanzaufsicht 
über Versicherungen (VAG neu, siehe 
 BaFinJournal April 2015) umgesetzt 
und eins zu eins in das neue VAG 
übertragen. § 283 regelt dort explizit, 
dass Aufsichtskollegien einzurichten 
sind. Die Vorschrift gilt bereits seit dem 
1. April 2015. 
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Im Oktober 2014 erließ die Europäische Kommis-
sion eine Delegierte Verordnung, die die Vorschrif-
ten der Solvency-II-Richtlinie ergänzte und bereits 
am 18. Januar 2015 in Kraft trat, also noch vor 
der  Solvency-II-Richtlinie und dem neuen Versi-
cherungsaufsichtsgesetz (VAG neu, siehe Infokas-
ten  Seite 37). Sie ist verbindlich und gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat. In der Verordnung 
finden sich Kriterien, anhand deren zu beurteilen 
ist, ob eine Zweigniederlassung als bedeutend an-
zusehen und die für sie zuständige Aufsichtsbe-
hörde somit am Kollegium zu beteiligen ist. Zudem 
enthält sie konkretisierende Vorschriften für die 

Koordinierungsvereinbarungen, zur Genehmigung 
gruppenspezifischer Parameter sowie zu den syste-
matisch auszutauschenden Informationen.2 

Rolle von EIOPA

Die mit Abstand umfangreichsten Regeln zur Ar-
beitsweise der Kollegien kommen von der Europäi-
schen Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA, die 
hinsichtlich der Regularien sowie der Arbeit der Auf-
sichtskollegien eine entscheidende Rolle spielt. Ihre 
Aufgaben und Kompetenzen sind in der unmittelbar 
geltenden EIOPA-Verordnung definiert.

Damit EIOPA ihren oben erwähnten allgemeinen 
Auftrag zur Förderung und Überwachung eines effi-
zienten, wirksamen und kohärenten Funktionierens 
der Aufsichtskollegien erfüllen kann, soll sie an den 
Kollegien voll beteiligt sein, um deren Funktionswei-
se und Informationsaustauschverfahren zu straffen.  
So darf EIOPA in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Behörden relevante Informationen erfassen und 
austauschen, Stresstests veranlassen und koordinie-
ren und Aufsichtstätigkeiten unterstützen, um si-
cherzustellen, dass diese wirksam und effizient sind. 
Sie darf im Rahmen ihrer Befugnisse die Tätigkeiten 
der zuständigen Behörden beaufsichtigen, weiter-
führende Beratungen eines Kollegiums fordern, eine 
Sitzung oder einen weiteren Tagesordnungspunkt 
verlangen. 

Zudem ist EIOPA befugt, Technische Regulierungs- 
und Durchführungsstandards auszuarbeiten sowie 
Streits zwischen den beteiligten Aufsichtsbehörden 
verbindlich zu schlichten. Darüber hinaus darf sich 
EIOPA an den Aktivitäten der Aufsichtskollegien be-
teiligen, um auf eine Angleichung von Aufsichtsprak-
tiken hinzuwirken. Dazu gehören auch Prüfungen 
vor Ort, die mindestens zwei zuständige Behörden 
gemeinsam durchführen. 

Vorgaben und Hilfen von EIOPA

EIOPA hat in seiner Oversight Unit ein „College- 
Team“ eingerichtet, das zusammen mit der EIOPA- 

2	 Für	Finanzkonglomerate	findet	sich	seit	dem	27.	Juni	
2013	im	Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz	(FKAG) in 
§	4	Absatz	5	die	Bestimmung,	dass	die	erforderliche	Zu-
sammenarbeit	durch	Kollegien	zu	erfolgen	hat.

Auf einen Blick

Mitglieder und Teilnehmer

Bei den Aufsichtskollegien unterschei-
det die Solvency-II-Richtlinie zwischen 
Mitgliedern und Teilnehmern. Mitglie-
der sind nach Artikel 248 die Aufseher 
aller Mitgliedstaaten, in denen die 
Gruppe oder Tochterunternehmen 
ihren Sitz haben. Die Mitglieder 
müssen von der Gruppenaufsichtsbe-
hörde angehört werden, bevor diese 
bestimmte Entscheidungen trifft. Die 
Aufsichtsbehörden von bedeutenden 
Zweigniederlassungen und verbunde-
nen Unternehmen dürfen ebenfalls am 
Kollegium mitwirken. Ihre Teilnahme 
ist jedoch darauf beschränkt, einen 
effizienten Informationsaustausch zu 
gewährleisten. Die Aufsichtsbehörden 
bedeutender Zweigniederlassungen 
muss die Gruppenaufsichtsbehörde 
zum Kollegium zulassen. Artikel 354 
der Delegierten Verordnung zur 
Solvency-II-Richtlinie definiert, welche 
Zweigniederlassungen als bedeutend 
anzusehen sind. Bei den Aufsichtsbe-
hörden von verbundenen Unternehmen 
liegt die Zulassung im Ermessen der 
Gruppenaufsichtsbehörde. Eine Teil-
nahmepflicht besteht in keinem der 
beiden Fälle.

38

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&from=DE
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s0434.pdf
http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufsichtsrecht/EU-Aufsicht/dl_eiopa-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/EIOPA%20Organigram%202015%2011.pdf
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/DE/Gesetz/FKAG.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0035&from=DE


Kurz & Aktuell Aufsicht Verbraucher BekanntmachungenRechtsprechung Internationales

Arbeitsgruppe IGSC (Insurance Group  Supervision 
Committee) Technische Standards, Leitfäden und  
Arbeitshilfen für Aufsichtskollegien entwickelt. Be- 
sondere Bedeutung kommt hierbei den 26  Leit- 
linien zur operativen Funktionsweise von Kollegien 
zu. Sie richten sich sowohl an die Gruppenaufseher 
als auch an die Mitglieder beziehungsweise Teilneh-
mer. Es gibt Leitlinien zur Einrichtung des Kolle- 
giums, zu den Aufgaben der Teilnehmer, zur Durch-
führung des Treffens, das mindestens einmal jähr-
lich stattfinden muss, zum Informationsaustausch, 
zum Arbeitsplan, zu gemeinsamen örtlichen Prüfun-
gen sowie zur Aufteilung beziehungsweise Delega-
tion von Aufgaben.

Im Anhang der Leitlinien findet sich zudem eine sehr 
umfassend ausformulierte Muster-Koordinierungs-
vereinbarung, die individuell an die Bedürfnisse 
des jeweiligen Kollegiums angepasst werden kann. 
Denn die Solvency-II-Richtlinie schreibt vor, dass 
die Gruppenaufsichtsbehörde und die betroffenen 
Aufsichtsbehörden jedes Kollegiums eine Koordinie-
rungsvereinbarung abzuschließen haben. Allerdings 
gibt es neben dem Hinweis, dass in der Vereinba-
rung Errichtung und Funktionsweise des Kollegiums 
zu regeln sind, kaum gesetzlich vorgeschriebene 
Inhalte. Vorgegeben ist lediglich, dass die  Kollegien 
Verfahren für die Entscheidungsfindung bei internen 
Modellen, beim Kapitalaufschlag für ein Gruppen- 
unternehmen oder die Gruppe sowie zur Bestim-
mung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Be-
hörde festzulegen haben sowie Verfahren für die 
gegenseitige Konsultation zum Abschluss der Koor-
dinierungsvereinbarung und für den Fall, dass eine 
Gruppe die Solvabilitätskapital-anforderung nicht 
erfüllt. 

Die Delegierte Verordnung der Kommission be-
stimmt darüber hinaus, dass die Koordinierungsver-
einbarungen schriftlich zu treffen sind. Zudem legt 
sie im Hinblick auf die Unternehmensfortführung 
und auf Krisensituationen fest, welche Informatio-
nen mindestens auszutauschen sind und welchen 
Inhalt die Notfallpläne haben müssen.

Aufgabe von Kollegien unter Solvency II

In der Versicherungsbranche wird das Kollegi-
um häufig als Organ verstanden, das Entschei-
dungen trifft. Dies ist jedoch nur bei der Geneh-
migung interner Modelle und eines zentralisierten 

Risikomanagements der Fall. Bevor die Gruppenauf-
sichtsbehörde sie genehmigen darf, muss das Kolle-
gium dies einstimmig entscheiden. 

Abgesehen davon hat das Kollegium eine unterstüt-
zende Funktion. Die Solvency-II-Richtlinie trennt die 
Zuständigkeiten der Gruppenaufsicht und der Auf-
sicht über die Einzelunternehmen klar voneinander 
ab. Demnach ist jeweils nur eine Behörde für die 
Gruppenaufsicht zuständig. Gruppenaufseher ist in 
der Regel der Aufseher des obersten Mutterunter-
nehmens. Es ist auf Antrag und mit Zustimmung 
der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden jedoch 
möglich, einen anderen Gruppenaufseher zu be-
stimmen. Er verfügt über eine starke Position: Ne-
ben koordinierenden Aufgaben hat er den Vorsitz 

Hinweis

IAIS-Standard ComFrame

Auch die Internationale Vereinigung 
der Versicherungsaufsichtsbehörden 
IAIS hat sich dem Thema Aufsichts-
kollegien gewidmet. Im Entwurf für 
das ComFrame, einem geplanten 
globalen, nicht verbindlichen Standard 
für die Beaufsichtigung international 
tätiger Versicherungsunternehmen, 
finden sich unter anderem Regeln für 
Aufsichtskollegien. Das ComFrame soll 
eine effektive und global konsistente 
Aufsicht etablieren, um zugunsten der 
Versicherungsnehmer einen fairen, 
sicheren und stabilen Versicherungs-
markt zu entwickeln und zu erhalten. 
Zudem soll es die Finanzstabilität 
stärken. Das ComFrame sieht Regeln 
für die Errichtung und Struktur der 
Kollegien, die Verantwortlichkeiten der 
Mitglieder, die Frequenz der Treffen 
sowie den Informationsaustausch vor. 
Die Vorschriften sind nicht so detailliert 
wie die europäischen, stehen aber mit 
ihnen im Einklang. Konflikte sind daher 
nicht zu erwarten.
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im Aufsichtskollegium, die Federführung bei Geneh-
migungsverfahren und die Letztentscheidung beim 
 internen Modell.

Aufgabe des Kollegiums ist es, ihn bei der Gruppen-
aufsicht zu unterstützen. Die Aufseher der Einzelun-
ternehmen müssen bei der Beaufsichtigung der Ver-
sicherungsgruppe eng zusammenzuarbeiten. Dazu 
definiert Solvency II konkrete gegenseitige Anhö-
rungspflichten der betroffenen Aufsichtsbehörden, 
zum Beispiel bei Veränderungen der Aktionärs-, Or-
ganisations- oder Leitungsstruktur eines Unterneh-
mens oder einer Gruppe, bei der Verlängerung von 
Sanierungsfristen und bei bedeutenden Sanktionen. 
Da die für die Beaufsichtigung der Einzelunterneh-
men zuständigen Behörden durch den Austausch in 
den Kollegien umfassend informiert werden, dienen 
diese nicht nur der Verbesserung der Gruppenauf-
sicht, sondern auch der Aufsicht über Einzelunter-
nehmen.

Umsetzung in der Praxis 

Die Umsetzung des neuen regulatorischen Rahmens 
stellt die Kollegien in der Praxis vor einige Herausfor-
derungen. Das aufsichtliche Überprüfungsverfahren 
soll so angewandt werden, dass im Geltungsbereich 
von Solvency II gleiche Wettbewerbsbedingungen 
herrschen. Für Versicherungsgruppen darf es somit 
nicht vor- oder nachteilig sein, nur in einem anstatt 
in mehreren Ländern vertreten zu sein.

Aus rechtlicher Sicht dürfte die Anwendung der 
 neuen Regeln relativ unproblematisch sein: Solven-
cy II wurde für den europäischen Binnenmarkt kon-
zipiert. Neben den umfangreichen Regelungen der 
Richtlinie und der Durchführungsverordnung gibt es 
daher zu allen wesentlichen Aspekten des Aufsichts-
systems Leitlinien sowie ein Handbuch für Aufseher. 
Dies soll sicherstellen, dass die europäischen Auf-
sichtsbehörden die Regeln einheitlich anwenden. 

Nicht ganz so einfach dürfte anfangs jedoch die Fra-
ge der effizienten Gestaltung der Aufsicht zu lösen 
sein: Je mehr Tochterunternehmen in verschiedenen 
Ländern tätig sind, desto mehr Schnittstellen exis-
tieren zwischen den zuständigen Aufsichtsbehörden. 
Bestimmte Aufsichtsprozesse, die bisher überwie-
gend auf nationaler Ebene gestaltet wurden, müssen 
nun auch grenzüberschreitend gedacht, geplant und 
durchgeführt werden.

Hierfür fehlen jedoch aufgrund der großen Komplexi-
tät von Solvency II auf europäischer Ebene noch die 
Voraussetzungen, gerade im technischen Bereich. 
Daher gibt es derzeit teilweise nationale Insellösun-
gen, zum Beispiel bei den Verschlüsselungsstandards 
in der elektronischen Kommunikation durch E-Mails 
und bei der Nutzung gemeinsamer elektronischer 
Dateiablagen auf sicheren Servern, Stichwort „Siche-
re Aufsichtsdatencloud“. Es zeigt sich also, dass zwar 
das rechtliche Solvency-II-Rahmenwerk eine euro-
päische Perspektive einnimmt, bei den daraus resul-
tierenden grenzüberschreitenden aufsichtlichen und 
technischen Prozessen jedoch noch deutliche Effizi-
enzsteigerungen möglich sind. Bei der Koordinierung 
von Lösungen wird EIOPA eine Schlüsselrolle zukom-
men.

Ausblick

Die Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen ge-
winnt mit Solvency II eine größere Bedeutung als 
unter Solvency I. Vor allem die Aufgaben des Grup-
penaufsehers im Aufsichtskollegium, die Mitwirkungs-
pflichten der Einzelaufseher und die Einbindung von 
EIOPA bewirken eine andere Qualität der Aufsicht. 

Die Aufsichtskollegien werden die Arbeit der natio-
nalen Aufsichtsbehörden somit stark verändern. War 
vorher vor allem die nationale Sicht entscheidend, 
vollzieht sich jetzt ein Wechsel zu einer europäischen 
Arbeits- und Sichtweise. Die Aufsicht wird von einer 
nationalen zu einer europäischen beziehungsweise 
globalen Angelegenheit. 

Damit der Übergang zur neuen Aufsichtskultur rei-
bungslos gelingt, ist es entscheidend, dass die vielen 
Rädchen der Aufsicht optimal ineinander fassen. Es 
hängt auch viel davon ab, wie die beteiligten Auf-
sichtsbehörden die neuen Regeln mit Leben füllen. 
Dabei dürfen sie das Ziel nicht aus den Augen verlie-
ren, die Aufsicht tatsächlich so zu verbessern, wie es 
die Intention von Solvency II ist. n

Autoren
Ricarda Maier
Florian Stelter
BaFin-Grundsatzreferat für Aufsichts-
kollegien, Rückversicherung, global 
systemrelevante Versicherungsunter-
nehmen und Finanzkonglomerate
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Bekanntmachungen
Die amtlichen Veröffentlichungen der BaFin*

*)  Bekanntmachungen der Versicherungsaufsicht. Die amtlichen Veröffentlichungen der Banken-  
und Wertpapieraufsicht sind im Bundesanzeiger zu finden.

Aufnahme des Dienstleistungs
verkehrs

EUROPA Versicherung AG 

Die BaFin hat der EUROPA Versicherung AG die Zu-
stimmung zur Aufnahme des Direktversicherungsge-
schäfts im Dienstleistungsverkehr für das nachste-
hende Land erteilt:

Österreich

Die Zustimmung umfasst den Betrieb der folgenden 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG):

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge)
Sämtliche Schäden an: 
a) Kraftfahrzeugen

Versicherungsunternehmen:
Europa Versicherung AG (5508),  
Piusstraße 137,  
50931 Köln

VA 11-I 5079-AT-5508-2015/0001

Errichtung einer Niederlassung

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktien-
gesellschaft

Die BaFin hat der ARAG Allgemeine Versicherungs-
Aktiengesellschaft die Zustimmung zur Errichtung 
einer Niederlassung in dem nachstehenden Land er-
teilt:

Großbritannien

Die Zustimmung umfasst den Betrieb der folgenden 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage A zum VAG):

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 
d) Gewinnausfall 
e) laufende Unkosten allgemeiner Art 
f) unvorhergesehene Geschäftsunkosten 
h) Miet– oder Einkommensausfall 
i) indirekte kommerzielle Verluste außer den bereits 
erwähnten 
j) nichtkommerzielle Geldverluste 
k) sonstige finanzielle Verluste

Nr. 17 Rechtsschutz
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Nr. 18 Beistandsleistungen zugunsten von Personen, 
die sich in Schwierigkeiten befinden

Versicherungsunternehmen:
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
(5455), ARAG Platz 1,  
40472 Düsseldorf

VA 31-I 5079-GB-5455-2014/0001

Anmeldung zum Dienst
leistungsverkehr in Deutschland

Generali Zavarovalnica, d.d.  

Das slowenische Versicherungsunternehmen 
 Generali Zavarovalnica, d.d. ist berechtigt, in 
Deutschland das Direktversicherungsgeschäft im 
Dienstleistungsverkehr in folgenden Versicherungs-
sparten und Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage 
Teil A zum VAG) aufzunehmen: 

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht 

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste

Versicherungsunternehmen:
Generali Zavarovalnica, d.d. (9398),  
Kržičeva Ulica 3,  
1000 Ljubljana,  
SLOWENIEN

VA 26–I 5000–SI–2015/0001

ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per As-
sicurazioni società mutua di  Assicurazioni

Das italienische Versicherungsunternehmen ITAS – 
Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni società 
mutua di Assicurazioni ist berechtigt, in Deutschland 
das Direktversicherungsgeschäft und das Rückver-
sicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr in 
folgenden Versicherungssparten und Risikoarten 

(Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzu-
nehmen: 

Nr. 1 Unfall

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden

Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht 

Versicherungsunternehmen:
ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni 
società mutua di Assicurazioni (9397),  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, 
38123 Trento, 
ITALIEN

VA 26–I 5000–IT–2015/0001

Anmeldung zum Nieder
lassungsverkehr in Deutschland

W. R. Berkley Europe AG 

Das liechtensteinische Versicherungsunternehmen 
W. R. Berkley Europe AG hat in Deutschland eine 
Niederlassung unter dem Namen W. R. Berkley 
 Europe AG Niederlassung für Deutschland errich-
tet. Das Unternehmen ist berechtigt, den Geschäfts-
betrieb in folgenden Versicherungssparten und 
 Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum 
VAG) in Deutschland aufzunehmen:

Nr. 1 Unfall

Nr. 3 Landfahrzeug-Kasko

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden
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Nr. 9 Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb 
a) Kraftfahrzeughaftpflicht 
b) Haftpflicht aus Landtransporten 
c) sonstige

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 15 Kaution

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 

Als Hauptbevollmächtigter wurde Herr Michael  
Grassée bestellt.

Versicherungsunternehmen:
W. R. Berkley Europe AG,  
Städtle 35a, 
9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 

Niederlassung:
W. R. Berkley Europe AG Niederlassung für  
Deutschland (5182), 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, 
50672 Köln,  
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter:
Michael Grassée 

VA 26–I 5000–LI–2015/0001

Erweiterung des  
Geschäfts betriebes

AllSecur Deutschland AG

Die BaFin hat durch Verfügung vom 14. Oktober 
2015 der AllSecur Deutschland AG die Erlaubnis zum 
Betrieb der nachstehenden Versicherungssparten 

und Risikoarten (Bezifferung gemäß Anlage Teil A 
zum VAG) erteilt:

Nr. 8 Feuer- und Elementarschäden  
Sämtliche Schäden (soweit sie nicht unter die Num-
mern 3 bis 7 fallen), die verursacht werden durch: 
a) Feuer 
b) Explosion 
c) Sturm 
d) andere Elementarschäden 
f) Bodensenkungen und Erdrutsch

Nr. 9 Hagel, Frost- und sonstige Sachschäden

Nr. 13 Allgemeine Haftpflicht

Nr. 16 Verschiedene finanzielle Verluste 
h) Miet- oder Einkommensausfall

Die Erlaubnis erstreckt sich auf den Betrieb der Erst- 
und Rückversicherung.

Versicherungsunternehmen:
AllSecur Deutschland AG (5441),  
Königinstraße 28,  
80802 München

VA 41–I 5000–5441–2015/0001

Debeka Lebensversicherungsverein a.G.

Die BaFin hat durch Verfügung vom 13. Oktober 
2015 dem Debeka Lebensversicherungsverein a.G.  
die Erlaubnis zum Betrieb der folgenden weiteren 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG) erteilt:

Nr. 21 Fondsgebundene Lebensversicherung

Die Erlaubnis erstreckt sich auf den Betrieb der Erst- 
und Rückversicherung.

Versicherungsunternehmen:
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (1023), 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18  
56058 Koblenz

VA 11–I 5000–1023–2015/0001
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Erweiterung des Geschäftsbe
triebes im Dienstleistungsver
kehr

AXA Versicherung AG

Die BaFin hat der AXA Versicherung AG die Zustim-
mung erteilt, ihr Direktversicherungsgeschäft im 
Dienstleistungsverkehr in Dänemark um folgende 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG) zu erweitern:

Nr. 4 Schienenfahrzeug-Kasko 

Nr. 5 Luftfahrzeug-Kasko

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Nr. 7 Transportgüter

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Nr. 12 See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaft-
pflicht

Versicherungsunternehmen:
AXA Versicherung AG (5515),  
Colonia-Allee 10-20,  
51067 Köln

VA 44-I 5079-DK-5515-2015/0003

HANSE-MARINE Versicherung AG

Die BaFin hat der HANSE-MARINE Versicherung AG 
die Zustimmung zur Aufnahme des Direktversiche-
rungsgeschäfts im Dienstleistungsverkehr für die 
nachstehenden weiteren Länder erteilt:

Kroatien, Slowenien und Estland

Die Zustimmung umfasst den Betrieb der folgenden 
Versicherungssparte und Risikoart (Bezifferung ge-
mäß Anlage Teil A zum VAG):

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Versicherungsunternehmen:
HANSE-MARINE Versicherung AG (5754),  
Großer Grasbrook 10,  
20457 Hamburg

VA 32-I 5079-HR-5754-2015/0001 
VA 32-I 5079-SI-5754-2015/0001 
VA 32-I 5079-EE-5754-2015/0001

Erweiterung des Geschäfts
betriebes im Dienstleistungs
verkehr in Deutschland

Acasta European Insurance Company 
Limited

Das gibraltarische Versicherungsunternehmen 
 Acasta European Insurance Company Limited ist 
 berechtigt, in Deutschland das Direktversicherungs-
geschäft im Dienstleistungsverkehr in folgender 
 weiteren Versicherungssparte und Risikoart (Beziffe-
rung gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 18 Beistandsleistungen zugunsten von Personen, 
die sich in Schwierigkeiten befinden

Versicherungsunternehmen:
Acasta European Insurance  
Company Limited (9379), 
PO Box 1338, 
1st Floor Grand Ocean Plaza,  
Ocean Village, Gibratar,  
GIBRALTAR

VA 26–I 5000–GI–9379–2015/0004

Amlin Insurance (UK) Public Limited 
Company

Das britische Versicherungsunternehmen Amlin 
 Insurance (UK) Public Limited Company ist berech-
tigt, in Deutschland das Direktversicherungsgeschäft 
im Dienstleistungsverkehr in folgenden weiteren 
Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:
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Nr. 10 Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem 
Antrieb 
b) Haftpflicht aus Landtransporten

Versicherungsunternehmen:
Amlin Insurance (UK) Public  
Limited Company (9393), 
The Leadenhall Building, 
122 Leadenhall Street,  
EC3V 4AG London, 
GROSSBRITANIEN

VA 26–I 5000–GB–9393–2015/0004

Marlon Insurance Company Limited 

Das britische Versicherungsunternehmen  Marlon 
Insurance Company Limited ist berechtigt, in 
Deutschland das Direktversicherungsgeschäft 
im Dienstleistungsverkehr in folgenden weiteren 
 Versicherungssparten und Risikoarten (Bezifferung 
gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzunehmen:

Nr. 14 Kredit

Nr. 15 Kaution

Versicherungsunternehmen:
Marlon Insurance Company Limited (9311), 
Avaya House,  
2 Cathedral Hill, Guildford,  
GU2 7YL Surrey,  
GROSSBRITANIEN

VA 26–I 5000–GB–9311–2015/0001

The Shipowners‘ Mutual Strike Insurance 
Association Europe

Das luxemburgische Versicherungsunternehmen The 
Shipowners‘ Mutual Strike Insurance Association 
Europe ist berechtigt, in Deutschland das Direktver-
sicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr in fol-
gender weiteren Versicherungssparte und Risikoart 
(Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) aufzu-
nehmen:

Nr. 6 See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko

Versicherungsunternehmen:
The Shipowners’ Mutual Strike  
Insurance Association Europe (7339), 
74, rue de Merl, 
L-2146 Luxembourg, 
LUXEMBURG

VA 26–I 5000–LU–7339–2015/0001

Zurich Insurance plc

Das irische Versicherungsunternehmen Zurich 
 Insurance plc ist berechtigt, in Deutschland das 
 Direktversicherungsgeschäft im Dienstleistungs-
verkehr in folgender weiterer Versicherungssparte 
und Risikoart (Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum 
VAG) aufzunehmen:

Nr. 11 Luftfahrzeughaftpflicht

Versicherungsunternehmen:
Zurich Insurance plc (7929),  
Zurich House,  
Ballsbridge Park,  
Dublin 4,  
IRLAND

VA 37-I 5000-7929-2015/0001

Wechsel eines  
Hauptbevollmächtigten

Amlin Europe N.V. – Direktion für 
Deutschland

Das niederländische Versicherungsunternehmen 
 Amlin Europe N.V. hat Herrn Martin Bircks zu seinem 
Hauptbevollmächtigten für seine Niederlassung in 
Deutschland bestellt. Die dem bisherigen Hauptbe-
vollmächtigten erteilte Vollmacht ist erloschen.

Versicherungsunternehmen:
Amlin Europe N.V. (7646),  
Van Heuven Goedhartlaan 939, 
1181 LD Amstelveen, 
NIEDERLANDE
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Niederlassung:
Amlin Europe N.V. – Direktion für Deutschland 
(5173),  
Axel-Springer-Platz 3,  
20355 Hamburg, 
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter:
Herr Martin Bircks

VA 26–I 5004–NL-5173–2015/0001

Assurant Leben, Zweigniederlassung der 
Assurant Life Limited

Das britische Versicherungsunternehmen Assurant 
Life Limited hat Herrn Timothy Patrick Clancy mit 
Wirkung vom 20. April 2015 zu seinem Hauptbevoll-
mächtigten für seine Niederlassung in Deutschland 
bestellt. Die dem bisherigen Hauptbevollmächtigten 
erteilte Vollmacht ist zum gleichen Zeitpunkt erlo-
schen.

Versicherungsunternehmen:
Assurant Life Limited (7576),  
Assurant House, 
6-12 Victoria Street, 
SL4 1EN Windsor, 
GROSSBRITANNIEN

Niederlassung:
Assurant Leben, Zweigniederlassung  
der Assurant Life Limited (5118), 
Lyoner Straße 15, 
60528 Frankfurt am Main,  
DEUTSCHLAND

Bevollmächtigter:
Herr Timothy Patrick Clancy 

VA 26–I 5004–GB-5118–2015/0001

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.  
Niederlassung Deutschland

Das niederländische Versicherungsunternehmen 
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. hat Herrn Walter 
 Johann Garhammer zu seinem Hauptbevollmächtig-
ten für seine Niederlassung bestellt.

Versicherungsunternehmen:
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (7462),  
Postbus 925,  
3000 AX Rotterdam,  
NIEDERLANDE

Niederlassung:
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. ,  
Niederlassung Deutschland (5158),  
Im Mediapark 5,  
50670 Köln

Hauptbevollmächtigter:
Walter Johann Garhammer

VA 37-I 5004-5158-2015/0001

Verschmelzung

Compañía Europea de Seguros, S.A.U. und 
Europäische Reiseversicherung AG

Die BaFin hat gemäß § 14a VAG durch Verfügung 
vom 4. November 2015 die Verschmelzung der 
Compañía Europea de Seguros, S.A.U. als übertra-
gende Gesellschaft und der Europäische Reiseversi-
cherung AG als übernehmende Gesellschaft geneh-
migt.

Übertragendes Versicherungsunternehmen:
Compañía Europea de Seguros, S.A.U.,  
Avda de la Vega, 24, 28108 Alcobendas – Madrid, 
SPANIEN

Übernehmendes Versicherungsunternehmen:
Europäische Reiseversicherung  
Aktiengesellschaft (5356),  
Rosenheimer Straße 116,  
81669 München

VA 42-I 5000-5356-2014/0002
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Namensänderung

CSS Versicherung AG

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldte CSS Versicherung AG hat ihren Namen in 
Advigon Versicherung AG geändert.

Bisheriger Name/Anschrift:
CSS Versicherung AG (7985), 
Pflugstrasse 20, 
9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

Neuer Name/Anschrift:
Advigon Versicherung AG (7985), 
Pflugstrasse 20, 
9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN

VA 26–I 5000–LI–7985–2015/0001

XL Insurance Company Limited

Die zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland ge-
meldete XL Insurance Company Limited hat Ihren 
Namen in XL Insurance Company SE geändert.

Bisheriger Name/Anschrift:
XL Insurance Company Limited (7427), 
70 Gracechurch Street, 
EC3V 0XL London, 
GROSSBRITANNIEN

Neuer Name/Anschrift:
XL Insurance Company SE (7427), 
70 Gracechurch Street, 
EC3V 0XL London, 
GROSSBRITANNIEN

VA 26–I 5000–GB–7427–2015/0001

Adressänderung

Altersversorgungskasse des  
Kaiserswerther Verbandes deutscher 
Diakonissen-Mutterhäuser

Die Altersversorgungskasse des Kaiserswerther Ver-
bandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser hat ihre 
Anschrift geändert.

Bisherige Anschrift:
Altersversorgungskasse des Kaiserswerther Ver-
bandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser VVaG 
(2004), Katernbergerstraße 107,  
45327 Essen

Neue Anschrift:
Altersversorgungskasse des Kaiserswerther Ver-
bandes deutscher Diakonissen-Mutterhäuser VVaG 
(2004), Weihenweg 9,  
44229 Dortmund

VA 12-I 5005-2004-2015/0006

LIGA Krankenversicherung Katholischer 
Priester VVaG

Die LIGA Krankenversicherung Katholischer Priester 
VVaG hat ihre Adresse geändert. 

Bisherige Anschrift:
LIGA Krankenversicherung  
Katholischer Priester VVaG (4051), 
Friedenstraße 18,  
93053 Regensburg

Neue Anschrift:
LIGA Krankenversicherung  
Katholischer Priester VVaG (4051), 
Weißenburgstraße 17,  
93053 Regensburg 

VA 11-I 5005-4051-2015/0002
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Einschränkung des Geschäfts
betriebes im Dienstleistungsver
kehr in Deutschland

APK Versicherung AG

Das österreichische Versicherungsunternehmen APK 
Versicherung AG hat in Deutschland das Direktver-
sicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr in der 
folgenden Versicherungssparte und Risikoart (Bezif-
ferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) eingestellt:

Nr. 19 Leben

Versicherungsunternehmen:
APK Versicherung AG (7232),  
Thomas-Klestil-Platz 1,  
1030 Wien,  
ÖSTERREICH

VA 26–I 5000–AT-7232–2015/0001

Hypo Versicherung AG 

Das österreichische Versicherungsunternehmen 
Hypo Versicherung AG hat in Deutschland das Di-
rektversicherungsgeschäft im Dienstleistungsverkehr 
in der folgenden Versicherungssparte und Risikoart 
(Bezifferung gemäß Anlage Teil A zum VAG) einge-
stellt:

Nr. 1 Unfall

Versicherungsunternehmen:
Hypo Versicherung AG (7278), 
Jungferngasse 10, 
8010 Graz,  
ÖSTERREICH

VA 26–I 5000–AT–7278–2015/0001

Einstellung des Geschäftsbe
triebes im Dienstleistungsver
kehr in Deutschland

Accent Europe Insurance Company 
 Limited

Das irische Versicherungsunternehmen Accent 
 Europe Insurance Company Limited hat in Deutsch-
land sein gesamtes Direktversicherungsgeschäft im 
Dienstleistungsverkehr eingestellt.

Versicherungsunternehmen:
Accent Europe Insurance Company Limited (7552), 
12/13 Exchange Place, IFSC,  
Dublin 1,  
IRLAND

VA 26–I 5000–IE-7552–2015/0001
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